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Zusammenfassung Die vorliegende Expertise geht der Frage nach, inwieweit anonymisierte Bewerbungsverfahren eine geeignete und praktikable Methode zur Bek¨ ampfung von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt darstellen. Es werden zun¨ achst Dimensionen und Ausmaß der Diskriminierung auf Grundlage aktueller Befunde der empirischen Literatur dargestellt. Es zeigt sich, dass dieses Ph¨ anomen trotz der zwischenzeitlich in vielen L¨ andern verankerten institutionellen Rahmenbedingungen zur Beseitigung von Diskriminierung weiterhin verbreitet ist und eine beachtliche Gr¨ oßenordnung hat. Dies ist erstaunlich, da Diskriminierung nicht nur ein großes gesellschaftspolitisches Problem darstellt, sondern auch einen Verzicht auf wirtschaftliche Effizienz und somit einen Wohlfahrtsverlust bewirkt. ¨ffentlichen Diskussion werden deshalb anonymisierte Bewerbungsverfahren In der o als potenziell aussichtsreiche M¨ oglichkeit dargestellt, verschiedene Formen der Diskriminierung im Bewerbungsprozess zu beseitigen. Anhand internationaler Erfahrungen l¨ asst sich das Potenzial eines solchen Verfahrens verdeutlichen. Insgesamt muss dabei konstatiert werden, dass trotz der Erfahrungen aus Modellprojekten in unterschiedlichen L¨ andern (u.a. Schweden, Frankreich, Schweiz, Niederlande) die Effekte einer Einf¨ uhrung eines derartigen Verfahrens nach wie vor empirisch noch nicht gr¨ undlich genug erforscht sind. Die Projekte waren mehrheitlich leider nicht darauf ausgelegt, den Erfolg klar zu messen. So gibt es zwar Hinweise darauf, dass sich die intendierten Effekte einstellen, d.h. eine Zunahme der Einladungs- und Einstellungswahrscheinlichkeit von potenziell von Diskriminierung betroffener Personengruppen, aber eine eindeutige Kausalit¨ at wurde in den meisten F¨ allen nicht explizit untersucht. Auch deshalb sollte sich die Umsetzung anonymisierter Bewerbungsverfahren im Rahmen des von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) in Kooperation mit dem Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) geplanten Modellprojektes an diesen internationalen Erfahrungen orientieren. Das Ziel ist es dabei, Fehler und Nachteile auszuschließen, die sich in anderen L¨ andern gezeigt haben. Vor diesem Hintergrund k¨ onnen folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet werden: Es erscheint plausibel, ein Verfahren zu implementieren, bei dem statt der herk¨ ommlichen Bewerbungsunterlagen ein um kritische Merkmale bereinigtes, standardisiertes Formular verwendet wird. Nur auf Grundlage dieses Formulars ¨ ber eine Einladung zu einem f¨ allen dann die Personalverantwortlichen eine Entscheidung u Vorstellungsgespr¨ ach. Auf weitere, nicht anonymisierte Unterlagen im Vorfeld des Vorstellungsgespr¨ aches kann, bei einem entsprechend aussagekr¨ aftigen standardisiertem Formular komplett verzichtet werden. Die Identifikation der Bewerbenden erfolgt in der anonymisierten Phase auf Grundlage eindeutiger, aber anonymer Bezeichnungen. Schließlich sollte eine erfolgreiche Durchf¨ uhrung des Modellprojektes die Akzeptanz anonymisierter Bewerbungsverfahren durch deutsche Unternehmen deutlich erh¨ ohen k¨ onnen. Auf diese Weise kann eine Basis f¨ ur zuk¨ unftige, breitere Entwicklungen in Richtung eines solchen Vorgehens gelegt werden.
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1



Einleitung



Diskriminierung am Arbeitsplatz ist nach wie vor ein Thema von hohem politischen und sozialen Interesse, insbesondere in den europ¨ aischen L¨ andern und in Nordamerika. Traditionelle Diskriminierungsmotive wie Geschlecht, Herkunft, Alter und Religion werden mittlerweile um Faktoren wie sexuelle Orientierung, Behinderung oder gesundheitliche Einschr¨ ankungen erweitert. Ungleiche Bezahlung sowie unterschiedliche Besch¨ aftigungserfolge werden besonders f¨ ur Frauen und ethnische Minderheiten festgestellt. Eine Aufgabe der Politik besteht somit darin, Ungleichbehandlung bei gleicher Qualifikation zu verringern bzw. zu beseitigen. In vielen L¨ andern wurden zwischenzeitlich institutionelle Rahmenbedingungen mit dem Ziel geschaffen, die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu unterbinden.1 Trotz dieser zum Teil sehr umfassenden gesetzlichen Vorgaben zeigt jedoch eine Vielzahl belastbarer empirischer Studien, die f¨ ur verschiedene L¨ ander, Institutionen und Minorit¨ aten durchgef¨ uhrt wurden, weiterhin erhebliche Benachteiligungen bestimmter Bev¨ olkerungsgruppen auf dem Arbeitsmarkt. Dies gilt nicht zuletzt f¨ ur den Bewerbungsprozess. Hier bestehen ebenfalls signifikante und erhebliche Unterschiede hinsichtlich der jeweiligen Erfolgsaussichten, die sich selbstverst¨ andlich in Nachteile im Besch¨ aftigungserfolg und der Entloh¨ bersetzen. nung der betroffenen Personengruppen u Anonymisierte Bewerbungsverfahren sind eine aussichtsreiche M¨ oglichkeit, diese systematischen Benachteiligungen im Bewerbungsprozess zu reduzieren bzw. zu eliminieren. Hierbei werden den Personalverantwortlichen im Unternehmen bestimmte Merkmale der Bewerbenden (wie z.B. Name, Foto, Nationalit¨ at oder Herkunftsland, Familienstand) vorenthalten, so dass die Entscheidung f¨ ur ein etwaiges Auswahlgespr¨ ach ausschließlich auf m¨ oglichst objektiven Merkmalen basiert. Die M¨ oglichkeiten einer praktischen Umsetzung eines derartigen Verfahrens sind vielf¨ altig. Sie reichen von einem Verfahren, in dem die Bewerbungsunterlagen beispielsweise im Sekretariat direkt im Unternehmen oder durch eine unbeteiligte dritte Partei um potenzielle kritische Merkmale bereinigt werden, bis hin zu standardisierten Onlineverfahren. Erste Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren liegen aus verschiedenen L¨ andern vor. So wurde etwa in Schweden ein Modellprojekt durchgef¨ uhrt. Auch aus Frankreich, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Schweiz, 1



So hat der Rat der Europ¨ aischen Union zwischen 2000 und 2004 vier Gleichbehandlungsrichtlinien verabschiedet. Im Einzelnen handelt es sich um die Antirassismusrichtlinie (2000/43/EG), die Rahmenrichtlinie Besch¨ aftigung (2000/78/EG), die ”Gender-Richtlinie”(2002/73/EG) und die Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter auch außerhalb der Arbeitswelt (2004/113/EG). Diese wurden durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das 2006 in Kraft getreten ist, in deutsches Recht umgesetzt.
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Belgien und den Niederlanden liegen Erkenntnisse vor. Das Ziel der vorliegenden Expertise ist es, das Potenzial eines derartigen Ansatzes vor dem Hintergrund der bisherigen internationalen Erfahrungen zu ermitteln. Dar¨ uber hinaus werden praktische Handlungsempfehlungen mit Blick auf eine Umsetzung eines solchen Verfahrens in Deutschland und innerhalb eines geplanten Modellprojektes gegeben. Dieses Projekt wird ab Herbst 2010 von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) in Kooperation mit dem Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) durchgef¨ uhrt.
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Formen und Ausmaß der Diskriminierung



Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt ist nach wie vor ein verbreitetes Ph¨ anomen. Angeh¨ orige bestimmter Bev¨ olkerungsgruppen werden weiterhin bei gleicher Qualifikation aufgrund ihrer Gruppenzugeh¨ origkeit ungleich behandelt. Dimensionen, die in dieser Hinsicht eine besondere Rolle spielen, sind ohne Zweifel das Geschlecht, das Alter, eine Behinderung und die Zugeh¨ origkeit zu einer ethnischen Minderheit. Daneben gewinnen jedoch weitere Dimensionen wie etwa die sexuelle Orientierung oder gesundheitliche Einschr¨ ankungen an Bedeutung.



2.1



Formen der Diskriminierung



Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt kann als Prozess definiert werden, bei dem Mitglieder einer bestimmten demographischen Gruppe eine unterschiedliche Be¨kohandlung erfahren, die nicht auf ihre Produktivit¨ at zur¨ uckzuf¨ uhren ist. In der o nomischen Literatur werden zwei Formen der Diskriminierung (oder Diskriminierungstheorien, vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 2010) unterschieden: • statistische Diskriminierung (statistical discrimination) und • auf Vorurteilen basierende Diskriminierung (taste-based discrimination). Statistische Diskriminierung (vgl. u.a. Phelps, 1972) basiert auf unvollst¨ andigen In¨ ber die F¨ formationen u ahigkeiten potenzieller Arbeitnehmender. Arbeitgebende gehen bei dieser Form der Diskriminierung davon aus, dass beobachtbare Merkmale wie etwa das Geschlecht oder die ethnische Herkunft mit unbeobachteten Charakteristika und F¨ ahigkeiten korreliert sind. Individuen werden daher mit dem Erwartungswert dieser F¨ ahigkeiten in der jeweiligen Personengruppe, der sie zugeh¨ orig sind, in Verbindung gebracht. Diese Art der Diskriminierung basiert somit nicht auf der Abneigung gegen¨ uber der jeweiligen Gruppe oder des dazugeh¨ origen Individu-
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ums, sondern auf aggregierten Gruppeneigenschaften, die zur Beurteilung des einzelnen Individuums herangezogen werden. Auf Vorurteilen basierende Diskriminierung (vgl. Becker, 1971) ist die zweite ¨ Form der Diskriminierung, die Okonomen in ihren Modellen betrachten. Sie basiert allein auf individuellen Pr¨ aferenzen f¨ ur bzw. gegen bestimmte Personengruppen ei2 ner Gesellschaft. In den verschiedenen nationalen Antidiskriminierungsgesetzen findet sich typischerweise keine derartige Unterscheidung. Es werden vielmehr explizit Merkmale genannt, aufgrund derer keine Diskriminierung erfolgen darf. Im Fall des deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) handelt es sich um die folgenden sechs Diskriminierungsmerkmale: • rassistisch motivierte Diskriminierung oder Ungleichbehandlung wegen der ethnischen Herkunft, • Geschlecht, • Religion oder Weltanschauung, • Behinderung, • Alter und • sexuelle Identit¨ at.3 In Gesetzgebung und Rechtsprechung wird eine Unterscheidung zwischen den o.g. Diskriminierungskonzepten jedoch nicht vorgenommen. Dort geht es einzig und allein darum, dass Angeh¨ orige bestimmter Bev¨ olkerungsgruppen bzw. Personen mit bestimmten Merkmalen bei gleicher Qualifikation eine identische Behandlung erfahren. Auch wenn das als statistische Diskriminierung bezeichnete Ph¨ anomen aus Sicht der Unternehmen eine rationale Vorgehensweise darstellen mag, beschreibt es aus Sicht der Betroffenen einen Teufelskreis: Bestimmte Bewerbergruppen werden nicht zu einem Vorstellungsgespr¨ ach eingeladen, weil bei ihnen aus mangelnder Erfahrung mit ihrer Mitarbeit oder aufgrund von Stereotypen eine geringere Leistungsf¨ ahigkeit oder -bereitschaft vermutet wird. Auf diese Weise vollzieht sich eine selbsterf¨ ullende Prophezeiung, da f¨ ur Mitglieder dieser Gruppen so tats¨ achlich Nachteile auf dem Arbeitsmarkt resultieren (z.B. R¨ uckgang ihrer Produktivit¨ at aufgrund l¨ angerer Arbeitslosigkeit). 2



Eine weitere Form ist die so genannte strukturelle Diskriminierung, die in der Beschaffenheit ¨konomisches der Struktur der Gesamtgesellschaft begr¨ undet liegt. Hierbei handelt es sich um kein o Konzept. 3



Vgl. § 1 AGG.
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2.2



Internationale empirische Evidenz



Es existieren eine Vielzahl belastbarer empirischer Studien, die das Ph¨ anomen der Diskriminierung auf den Arbeitsm¨ arkten verschiedener L¨ ander dokumentieren und quantifizieren. Typischerweise geschieht dies in Form von Feldexperimenten, bei denen unter realen Bedingungen die Erfolgsaussichten im Bewerbungsprozess von bestimmten, potenziell von Diskriminierung betroffenen Bev¨ olkerungsgruppen mit denen von nicht betroffenen Gruppen verglichen werden. Die Mehrheit der empirischen Untersuchungen hat sich der potenziellen Diskriminierung gegen¨ uber ethnischen Minderheiten bzw. Personen mit Migrationshintergrund zum Untersuchungsgegenstand genommen. Um das Ausmaß der Diskriminierung in dieser Hinsicht festzustellen, werden typischerweise inhaltlich gleichwertigen Bewerbungsunterlagen entweder ein landestypischer Name oder ein ausl¨ andisch klingender Name zugeordnet. Damit unterscheiden sich die Bewerbungsunterlagen nur in Bezug auf die ethnische Zugeh¨ origkeit der Bewerbenden bei ansonsten vergleichbaren Merkmalen. In allen Studien wurde ein nicht unerhebliches Maß an Diskriminierung, insbesondere auf der ersten Stufe des Bewerbungsprozesses, festgestellt. ¨ berTabelle 1 stellt die Ergebnisse einer Auswahl empirischer Studien in einer U sicht dar. In dieser Tabelle beziehen sich die Prozentangaben f¨ ur das Ausmaß der Diskriminierung auf die erste Stufe des Bewerbungsprozesses, d.h. das Antwortverhalten auf die Kontaktaufnahme per Telefon, die Einsendung von Bewerbungsunterlagen (postalisch oder elektronisch) oder das pers¨ onliche Einreichen der Bewerbungsunterlagen. In der Tabelle werden zwei Diskriminierungsmaße ausgewiesen: • Nettodiskriminierungsrate: Differenz zwischen dem Anteil der F¨ alle, in denen nur die Bewerbenden der Mehrheitsgruppe eine positive Resonanz erfahren, und dem Anteil der F¨ alle, in denen dies ausschließlich f¨ ur die Bewerbenden aus der Minderheitengruppe zutrifft. • Relative Erfolgsaussicht: Prozentuale Angabe, die ausdr¨ uckt, um wie viel wahrscheinlicher es ist, dass ein Bewerber der Mehrheit im Vergleich zu einem Bewerber der Minderheit eine positive R¨ uckmeldung erh¨ alt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Diskriminierungsrate insgesamt im Verlauf des Bewerbungsprozesses abnimmt. Sie scheint am h¨ ochsten in der ersten Stufe des Bewerbungsverfahrens zu sein. So macht etwa in Frankreich die Diskriminierungsrate der ersten Stufe mit 33% fast zwei Drittel der gesamten Diskriminierungsrate von 51% aus (vgl. Cediey und Foroni, 2008).
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Berufs-



mind. Bachelorabschluss (5.785)



Hoch- bis Geringqualifizierte (2.961)



Hoch- bis Geringqualifizierte (3.104)



unterschiedliche gruppen (4.870)



Franzosen im Alter von 20-25 Jahren (4.880)



Testgruppe (Anzahl Bewerbungen)



Inder, Chinesen, Pakistaner



Farbige (Afrika, Karibik), Chinesen, Inder, Pakistaner/ Bangladescher



Araber



Afroamerikaner



Nordafrikaner, SubsaharaAfrikaner



Minderheit



k.A.



29%



29%c



5%c



33%



40%



74%



50%



50%



62%c



Diskriminierung Nettoa Erfolgb



Anmerkung: Alle Studien untersuchen Diskriminierung auf der ersten Stufe des Bewerbungsprozesses (positive R¨ uckmeldung/Einladung zum Interview). a Nettodiskriminierungsrate: Differenz zwischen dem Anteil der F¨ alle, in denen nur die Bewerbenden der Mehrheitsgruppe eine positive Resonanz erfahren, und dem Anteil der F¨ alle, in denen dies ausschließlich f¨ ur die Bewerbenden aus der Minderheitengruppe zutrifft. b Relative Erfolgsaussicht: Prozentuale Angabe, die ausdr¨ uckt, um wie viel wahrscheinlicher ein Bewerber der Mehrheit eine positive R¨ uckmeldung erh¨ alt im Vergleich zu einem Bewerber der Minderheit. c Eigene Berechnungen durch gegebene Informationen in der Studie.



Name



Kanada Oreopoulos (2009)



Name



Schweden Carlsson und Roth (2007)



Name



Name



USA Bertrand und Mullainathan (2004)



Großbritannien Wood et al. (2009)



Name



Merkmal



Frankreich Cediey und Foroni (2008)



Land Studie



Tabelle 1: Vergleich von Feldexperimenten zum Ausmaß der Diskriminierung



Auf dem Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten finden Bertrand und Mullainathan (2004) heraus, dass Bewerbungen mit Namen, die mit einer weißen Hautfarbe assoziiert werden, 50% mehr positive Antworten erhalten als solche mit Namen, die nicht mit einer weißen Hautfarbe assoziiert werden. Dieses Ergebnis bleibt unabh¨ angig von Berufsgruppe, Industriezweig und Betriebsgr¨ oße bestehen. Carlsson und Rooth (2007) stellen f¨ ur Schweden fest, dass jeder vierte Arbeitgeber die arabische Minderheit diskriminiert. Hierbei gibt es allerdings große Unterschiede in den einzelnen Berufsgruppen: Die Werte reichen von 10% f¨ ur hochqualifizierte Bewerbende (z.B. Computeringenieure) bis hin zu 100% f¨ ur geringqualifizierte Bewerbende (z.B. Einzelhandel, Geb¨ audereinigung). Wood et al. (2009) finden f¨ ur den Arbeitsmarkt in Großbritannien heraus, dass die Nettodiskriminierung zu Gunsten von Weißen gegen¨ uber gleichwertigen Bewerbungen von ethnischen Minderheiten 29% betr¨ agt. Auch hier gibt es Hinweise, dass die Diskriminierung f¨ ur Berufe des hochqualifizierten Segments niedriger ist (23% im Vergleich zu 33%), obwohl dieser Unterschied nicht statistisch signifikant ist. Das Ausmaß der Diskriminierung ist trotz Variation bei allen ethnischen Gruppen hoch (21% f¨ ur Pakistaner und Bangladescher, 32% f¨ ur Inder, Chinesen und Farbige aus Karibik-Staaten). Interessant ist außerdem, dass Diskriminierung bei verschiedenen Rekrutierungsmethoden unterschiedlich ausf¨ allt. Wenn die Arbeitgebenden ein eigenes Formular zum Ausf¨ ullen bereitstellen, was in den meisten F¨ allen mit einer Internetbewerbung einhergeht, entsteht so gut wie keine Diskriminierung im Vergleich zum herk¨ ommlichen Lebenslauf. Diese Bewerbungsformulare sind zu 75% im ¨ffentlichen Sektor und h¨ o aufiger bei Einrichtungen mit mehr als 50 Angestellten zu ¨ ber eine Onlinemaske zu weniger Diskrimifinden. Generell f¨ uhrt eine Bewerbung u ¨ ber E-Mail sind am st¨ nierung als postalische Bewerbungen. Bewerbungen u arksten mit Diskriminierung verbunden, was vermutlich auf die direkte Pr¨ asenz des Namens im Absender zur¨ uckgef¨ uhrt werden kann. Oreopoulos (2009) findet f¨ ur Kanada heraus, dass Bewerbende mit englischem Namen eine 40% h¨ ohere Chance auf eine Einladung zu einem Auswahlgespr¨ ach haben als Bewerbende mit einem chinesisch, indisch oder pakistanisch klingenden Namen. Ob die Bewerbenden zus¨ atzlich zu einem nicht englisch klingenden Namen ihre Ausbildung im Ausland abgeschlossen haben, ruft keine weitere Ungleichbehandlung hervor. Wenn sich jedoch dar¨ uber hinaus die Bewerbenden auch ihre Berufserfahrung im Ausland angeeignet haben, ist die Chance auf ein Auswahlgespr¨ ach f¨ ur die Kanadier mit englischem Namen sogar drei Mal so hoch.
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2.3



Empirische Evidenz f¨ ur den deutschen Arbeitsmarkt



Auch in Deutschland wird ein erhebliches Maß an Diskriminierung im Bewerbungsprozess festgestellt. So hat etwa eine Untersuchung aus den 1990er Jahren eine Nettodiskriminierungsrate von rund 19% festgestellt (vgl. Goldberg et al., 1996). Ein substanzielles Ausmaß an Diskriminierung konstatiert auch ein k¨ urzlich durchgef¨ uhrtes Experiment: Die Wahrscheinlichkeit, dass Bewerber mit einem deutschen Namen eine positive R¨ uckmeldung erhalten, f¨ allt um 14% h¨ oher aus als f¨ ur Bewer4 ber mit einem t¨ urkischen Namen (vgl. Kaas und Manger, 2010). Dieses Ausmaß der Diskriminierung ist erstaunlich, da diese Ergebnisse in einem sehr speziellen Segment des Arbeitsmarktes festgestellt werden: Kaas und Manger (2010) untersuchen ausschließlich Stellenausschreibungen f¨ ur studienbegleitende Praktika von hochqualifizierten Bewerbern. Studien, die in anderen L¨ andern durchgef¨ uhrt wurden, zeigen jedoch, dass die Diskriminierung in hochqualifizierten Berufsgruppen deutlich geringer ausf¨ allt als in geringqualifizierten Segmenten. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das tats¨ achliche Ausmaß der Diskriminierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt insgesamt h¨ oher ausfallen d¨ urfte. Dennoch besteht diesbez¨ uglich Forschungsbedarf, um ein vollst¨ andiges Bild des Ausmaßes der Diskriminierung zu ermitteln. Außerdem zeigt die Untersuchung, dass die Ungleichbehandlung in kleineren Unternehmen deutlich ausgepr¨ agter ist: Hier hatten Bewerbende mit einem deutschen Namen eine um 24% h¨ ohere Chance auf ein Auswahlgespr¨ ach. Aufgrund des vorhandenen Ausmaßes der Diskriminierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt besteht somit Handlungsbedarf, die bestehende Ungleichbehandlung zu bek¨ ampfen. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass das tats¨ achliche Ausmaß der Diskriminierung h¨ oher ausfallen d¨ urfte, als dies neuere Studien nahelegen. In dieser Hinsicht besteht jedoch weiterhin Forschungsbedarf.
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Anonymisierte Bewerbungsverfahren



Anonymisierte Bewerbungsverfahren werden als eine M¨ oglichkeit angesehen, das vorhandene Ausmaß der Diskriminierung im Bewerbungsprozess zu reduzieren bzw. zu beseitigen. In einigen L¨ andern wurden bereits Erfahrungen gesammelt, auf deren Grundlage sich Vor- und Nachteile eines solchen Vorgehens beschreiben lassen. Dar¨ uber hinaus ist es m¨ oglich, Handlungsempfehlungen f¨ ur eine praktische Umsetzung von anonymisierten Bewerbungsverfahren in Deutschland abzuleiten. 4



Die erw¨ ahnte Studie untersucht ausschließlich m¨ annliche Bewerber.
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3.1



Internationale Erfahrungen



Obgleich in verschiedenen L¨ andern bereits praktische Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren gesammelt wurden, muss insgesamt konstatiert werden, dass die empirische Evidenz zu den Effekten einer Einf¨ uhrung eines derartigen Verfahrens nach wie vor nicht ausreichend ist. Nachstehend werden die Erfahrungen aus den verschiedenen L¨ andern ausf¨ uhrlich beschrieben. Daneben pr¨ asentiert Tabelle 2 die internationalen Projekte, Studi¨ bersicht. Die Erfahrungen hinsichtlich der Effekte einer en und Initiativen in einer U Einf¨ uhrung anonymisierter Bewerbungsverfahren sind mehrheitlich unklar. Einzig das Beispiel Schweden zeigt in einer belastbaren Studie zu einem Modellprojekt in G¨ oteborg, dass sich die Chancen f¨ ur eine Einladung zu einem Vorstellungsgespr¨ ach f¨ ur die potenziell von Diskriminierung betroffenen Gruppen von Frauen und Personen mit Migrationshintergrund erh¨ ohen bzw. angleichen. Erfahrungen aus anderen L¨ andern, wie z.B. den Niederlanden, lassen keine kausale Interpretation zu. Ein weiteres Modellprojekt in Frankreich, bei dessen Evaluation belastbare Ergebnisse zu erwarten sind, ist zu dem gegenw¨ artigen Zeitpunkt leider noch nicht abschließend zu bewerten. 3.1.1



Schweden



In Schweden wurde vom 1. Oktober 2004 bis zum 30. Juni 2006 ein Modellprojekt durchgef¨ uhrt (vgl. Aslund und Nordstr¨ om Skans, 2007). Hierbei wurde in der Stadt G¨ oteborg ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren implementiert. Drei Bezirke nahmen am Modellprojekt teil, von denen zwei anonymisierte Bewerbungsverfahren testeten und der dritte als Kontrollgruppe diente. Das Experiment umfasste ¨ ber 100 Stellen. Die ausgeschriebenen Stellen ungef¨ ahr 3.500 Bewerbungen auf u stammten mehrheitlich aus dem Bildungswesen, sozialen Dienstleistungen und dem Gesundheitswesen. Es befanden sich dar¨ uber hinaus vakante Positionen f¨ ur leitende Angestellte unter den Ausschreibungen. Die Bewerbungsunterlagen wurden um geschlechtspezifische Informationen bereinigt sowie um Angaben, die auf einen Migrationshintergrund schließen lassen. Die Bewerbenden wurden zudem explizit instruiert, keine Angaben zu machen, die – direkt oder indirekt – R¨ uckschl¨ usse auf ihr Geschlecht oder einen etwaigen Migrationshintergrund erlauben. Dazu geh¨ orten auch, welche Schule oder Universit¨ at die Bewerbenden besucht hatten. Die Verwaltungen hatten zu Beginn des Projektes v¨ ollige Freiheit, wie sie die Anonymisierung implementieren wollten. Der Ansatz, die Bewerbungen durch Mitarbeitende in der Verwaltung selbst zu anonymi8
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2007



08/2006 – 02/2007



05/2007 – 01/2008



10/2009 – 10/2010



Niederlande Manpower



Nimwegen I



Nimwegen II



Alphen am Rhein



Quellen: Vgl. Haupttext der Expertise.



seit 2005



seit 1970er/1980er Jahren



Symphonieorchester



Belgien Selor



1964, 1967, 1990



USA Antidiskriminierungsgesetze



08/2007 – 08/2008



11/2009 – 04/2010



Modellprojekt (Regierung)



Modellprojekt Z¨ urich



seit 2006



Norsys



2006 (3 Monate)



seit 2005



AXA



1998



2006 (Verabschiedung)



Frankreich Chancengleichheitsgesetz



Schweiz Modellprojekt Genf



10/2004 – 06/2006



Schweden Modellprojekt G¨ oteborg



Großbritannien Studienplatzvergabe Leeds



Zeitraum



Land/Projekt



Name, Geburtsort, Nationalit¨ at, Herkunftsland, E-Mail Name, Geburtsort, E-Mail



¨ Offentlicher Sektor ¨ Offentlicher Sektor



¨ Offentlicher Sektor



Name, Geschlecht, Alter, Geburtsort, Familienstand Name, Geburtsort, Nationalit¨ at, Herkunftsland, E-Mail



Name, Herkunft, Geschlecht



Name, Nationalit¨ at, Muttersprache, Geschlecht



Keine Angaben



Name, E-Mail, Geburtsland



“Blindes” Vorspielen



Keine Merkmale spezifiziert



Name, Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, Nationalit¨ at Name, Adresse, Geschlecht, Alter, Familienstand, Foto, Berufserfahrung >15 Jahre Name, Alter, Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, Nationalit¨ at, Familienstand, Foto



Keine Merkmale spezifiziert



Migrationshintergrund, Geschlecht, Ort der schulischen/universit¨ aren Ausbildung



Anonymisierte Merkmale



Personaldienstleistungen



¨ Offentlicher Sektor



Lehrstellen



3 Unternehmen



Medizinstudium



Ausgew¨ ahlte Orchester



¨ bergreifend U



50 Firmen >50 Mitarbeiter



IT-Beratung



Versicherung



Unternehmen >50 Mitarbeiter



¨ Offentlicher Sektor: Bildung, soziale Dienstleistungen, Gesundheit



Sektor/Branche



Projekt noch andauernd



Einheimische und Einwanderer gleiche Chancen auf Bewerbungsgespr¨ ach, aber Kausalzusammenhang unklar Kein Effekt auf Bewerberauswahl



Kein Effekt auf Bewerberauswahl



Vermutung: Anzahl und Vielfalt der Bewerbungen nimmt zu



Beschluss aller drei Unternehmen Bewerbungsfoto in Zukunft zu l¨ oschen Ausl¨ andische Jugendliche h¨ ohere Chancen auf Lehrstelle



Kein Effekt



Juristische Konsequenzen im Falle von Diskriminierung, hohe Geldbußen Zunahme des Anteils weiblicher Orchestermitglieder



Aufgrund mangelnder Pr¨ azision noch nicht verpflichtend in Kraft getreten ca. 20% der Neuanstellungen im Jahr 2009 anonymisiert besetzt Anzahl der Frauen verdoppelt; mehr ¨ltere Arbeitnehmer a Ergebnisse Ende 2010



Frauen und Personen mit Migrationshintergrund h¨ ohere Wahrscheinlichkeit f¨ ur Auswahlgespr¨ ach; Frauen h¨ ohere Wahrscheinlichkeit f¨ ur Jobangebot



Anmerkungen/Effekte



Tabelle 2: Internationale Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren



sieren, stellte sich jedoch nach einer gewissen Zeit als ineffizient heraus. Aus diesem Grund benutzten schließlich alle Verwaltungen ein standardisiertes Formular, welches neben der Standardbewerbung mitgeschickt werden sollte. Die Bewerbenden wurden in den Stellenausschreibungen dar¨ uber informiert, dass dieses Formular auf der Homepage der Stadt G¨ oteborg zum Download bereitsteht und neben den ¨ blichen Bewerbungsunterlagen einzusenden ist. Wenn dies nicht erfolgte, wurde u Ihnen das Formular mit der Aufforderung, es entsprechend auszuf¨ ullen, per Post zugeschickt. Falls auch dieser Aufforderung nicht nachgekommen wurde, f¨ ullten Mitarbeitende der Stadt das gesonderte Formular anhand der Informationen aus der Bewerbung aus. Die eingegangenen Bewerbungen wurden bei diesem Verfahren von der Personalabteilung nummeriert und nur das anonymisierte Bewerbungsformular an die Verantwortlichen weitergeleitet. Die Nummerierung der Unterlagen fin¨ffentlichen Sektor statt und det auch im herk¨ ommlichen Bewerbungsverfahren im o stellt somit keinen Mehraufwand dar. Sobald sich die Verantwortlichen entschieden hatten, einen Bewerber einzuladen, ließ man ihnen die restlichen Bewerbungsunterlagen zukommen. Die Standardbewerbung enth¨ alt f¨ ur gew¨ ohnlich ein Anschreiben, pers¨ onliche Daten und einen regul¨ aren Lebenslauf. Das Modellprojekt verfolgte das Ziel, die Einstellungswahrscheinlichkeit von ¨ffentlichen Sektor zu erh¨ Personen mit Migrationshintergrund im o ohen und eine potenzielle Diskriminierung gegen¨ uber dieser Personengruppe zu beseitigen. Obgleich ¨ffentlichen Sektor lag, wird betont, dass sich das Bewerbungsder Fokus auf dem o verfahren im Wesentlichen nicht von demjenigen im privaten Sektor unterscheidet.5 Die Ergebnisse dieses Modellprojektes sind als durchaus ermutigend f¨ ur die Effektivit¨ at von anonymisierten Bewerbungsverfahren einzustufen: So hat sich sowohl f¨ ur Frauen als auch f¨ ur Bewerbende mit Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit erh¨ oht, eine Einladung zu einem Auswahlgespr¨ ach zu erhalten. Weiterhin resultierte f¨ ur weibliche Bewerberinnen ebenfalls ein Anstieg der Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsplatzangebotes. Dieser Effekt konnte f¨ ur Bewerbende mit Migrationshinter6 grund jedoch nicht festgestellt werden. Nach der Einf¨ uhrung von anonymisierten Bewerbungsverfahren erfahren demnach weibliche Bewerberinnen und Bewerbende mit Migrationshintergrund keine Benachteiligung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, zu einem Auswahlgespr¨ ach eingeladen zu werden. Die Zunahme der H¨ aufigkeit einer Einladung bei Anonymisie5



Der Hauptunterschied wird in der Vorschrift gesehen, dass s¨ amtliche Ausschreibungen f¨ ur offene ¨ffentlichen Sektor der schwedischen Arbeitsagentur anzuzeigen sind (vgl. Aslund und Stellen im o Nordstr¨ om Skans, 2007). 6



F¨ ur beide Gruppen w¨ are es außerdem interessant gewesen, die Ergebnisse f¨ ur leitende Angestellte getrennt auszuwerten. Dies war jedoch aufgrund von zu geringen Fallzahlen nicht m¨ oglich.
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¨ blichen Verfahren sehr beachtlich; und anonymisierte rung sind also gegen¨ uber u Bewerbungsverfahren scheinen nach den Erfahrungen in Schweden die intendierten Effekte zu entfalten. Allerdings verschwinden diese Effekte in der Stufe der Auswahlgespr¨ ache, zumindest f¨ ur Bewerbende mit Migrationshintergrund. F¨ ur Frauen ergibt sich jedoch ein persistenter Effekt auch nach dieser Stufe des Bewerbungsverfahrens. Als ein Nachteil der Methode wurde von einigen der hohe administrative Aufwand gesehen, der zum Teil beim Management und den Verwaltungsangestellten zu Unzufriedenheit gef¨ uhrt hat. Es ist außerdem darauf zu achten, bereits existierende Maßnahmen zur F¨ orderung der Vielfalt in der Belegschaft nicht zu nivellieren. Arbeitgebende, die benachteiligte Gruppen bevorzugen m¨ ochten, k¨ onnten die Anonymit¨ at in dieser Hinsicht als Problem ansehen. Zudem k¨ onnen sich z.B. hochqualifizierte Einwanderer und Einwanderinnen, die einen Abschluss von einer renommierten Universit¨ at haben und eine internationale Karriere absolviert haben, auf dem anonymisierten Lebenslauf nicht so gut darstellen wie sie es mit einer regul¨ aren Bewerbung k¨ onnten. 3.1.2



Frankreich



In Frankreich wurde im Jahr 2006 das Chancengleichheitsgesetz (loi du 31 mars 2006 pour l’´egalit´e des chances) verabschiedet, in dem Artikel 24 den anonymisierten Lebenslauf f¨ ur Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden verpflichtet. Aufgrund mangelnder Pr¨ azision, wie z.B. das Fehlen der Ausf¨ uhrungsbestimmungen und der Sanktionen, ist diese Verordnung jedoch noch nicht verpflichtend in Kraft getreten (Pˆ ole Emploi, 2009). Bis jetzt gibt es nur wenige Unternehmen, die anonymisierte Bewerbungsverfahren anwenden. Beispiele hierf¨ ur sind AXA, die anonymisierte Lebensl¨ aufe im Jahr 2005 eingef¨ uhrt haben und Norsys, ein IT-Beratungsunternehmen, das dieses Verfahren seit dem Jahr 2006 anwendet. Beim Versicherungsunternehmen AXA erfolgt der Prozess der Anonymisierung ¨ ber das Onlinebewerbungsformular auf der Homepage von AXA.7 Hierbei wird vom u System der Name, die Adresse und das Geschlecht der Bewerbenden verdeckt, so dass die Personalverantwortlichen diese bei der Auswahl der Bewerbenden nicht ber¨ ucksichtigen k¨ onnen. Andere Eigenschaften wie z.B. das Geburtsdatum oder die Nationalit¨ at werden nicht erhoben. Falls das Profil der Bewerbenden nicht auf die Stelle passt, wird ihnen eine automatische E-Mail geschickt, die ihnen mitteilt, dass ihre Bewerbung f¨ ur den Fall einer passenden Stelle aufbewahrt wird. Ihre Anonymit¨ at wird in diesem Fall gewahrt. Wenn das Profil der Bewerbenden auf die Stelle 7



Vgl. http://carrieres-fr.axa.com/Apply-for-a-job introduction.aspx (letzter Zugriff: 05.08.2010).
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passt und die Personalverantwortlichen sie einladen m¨ ochten, wird ihnen ebenfalls eine E-Mail geschickt, die ihnen mitteilt, dass ihre Anonymit¨ at aufgehoben wird, um sie zu einem Vorstellungsgespr¨ ach einzuladen. Die Anonymit¨ at wird nach dem automatischen Versand der E-Mail aufgehoben. Ungef¨ ahr 20% der Neuanstellungen im Jahr 2009 basierten auf anonymisierten Bewerbungen (AXA France, 2009). Das Unternehmen Norsys stellt auf seiner Internetseite einen anonymisierten Lebenslauf im Word-Format bereit, den man ausf¨ ullen und einsenden soll.8 Anonymisiert werden Bewerbungsfoto, Name, Adresse, Geschlecht, Alter, Nationalit¨ at und Berufserfahrung, die mehr als 15 Jahre zur¨ uckliegt. Norsys berichtet drei Jahre nach der Einf¨ uhrung von einer Verdoppelung der Anzahl der Frauen im Unternehmen ¨lteren Arbeitnehmenden (Norsys, sowie von einem Anstieg der Einstellungen von a 2009). Daneben wurde im Jahr 2010 ein sechsmonatiges Modellprojekt abgeschlossen. Die franz¨ osische Regierung hat im Zeitraum von November 2009 bis April 2010 anonymisierte Bewerbungsverfahren in der Hauptstadt Paris und in sechs weiteren Verwaltungsbezirken getestet (Pˆ ole Emploi, 2009). Das Modellprojekt sollte f¨ ur mehr Chancengleichheit im Bewerbungsprozess sorgen. Die Regierung hat 50 Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden – darunter L’Or´eal, Accor und AXA – von einer ¨ berzeugt. Konkret erfolgte die Umsetzung dadurch, Teilnahme an diesem Projekt u dass personenrelevante Merkmale wie Name, Alter, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalit¨ at, Familienstand und Foto in einem standardisierten Verfahren entfernt wurden, um so eine m¨ oglichst neutrale und objektive Auswahl der Bewerbenden durch die jeweilige Personalabteilung zu gew¨ ahrleisten. Die Ergebnisse des Modellprojekts sollen im September 2010 ver¨ offentlicht werden. In Frankreich gibt es zudem seit dem Jahr 2006 die Organisation “A Comp´etence Egale”, welche sich die Bek¨ ampfung der Diskriminierung im Bewerbungsprozess und die F¨ orderung der Chancengleichheit in der Personalvermittlung als Ziele gesetzt ¨ ber 800 Perhat. Zu den Mitgliedern geh¨ oren 46 Personalvermittlungsb¨ uros und u ¨ ber anonymisiersonalberater. Im Juni 2009 hat die Organisation einen Bericht u te Bewerbungsverfahren ver¨ offentlicht, in dem sie eine Umfrage in 40 Personal¨ ber die zu anonymisierenden Merkmale vermittlungsb¨ uros vorstellt, Vorschl¨ age u macht und die Vor- und Nachteile von anonymisierten Bewerbungen darstellt (A Comp´etence Egale, 2009). Die Umfrage ergab, dass sich eine H¨ alfte der Befragten f¨ ur und die andere H¨ alfte gegen den anonymisierten Lebenslauf ausspricht. Als gravierendste Nachteile werden die Schwierigkeit der praktischen Implementierung und der vergleichsweise hohe Kostenaufwand durch die nachtr¨ agliche Anonymisie8



Vgl. http://www.norsys.fr/rh/formulaire rh.aspx (letzter Zugriff: 05.08.2010).
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¨ ber die zu anonymisierenden Merkmale herrscht rung von Unterlagen erwartet. U ¨ bereinstimmung bei Alter, Geburtsdatum, Foto, Familienstand, Nationalit¨ große U at und Geschlecht. “A Comp´etence Egale” schl¨ agt vor, neben den genannten Merkmalen auch den Namen zu anonymisieren. Als weitere M¨ oglichkeit wird diskutiert, zus¨ atzlich die Daten des Bildungsabschlusses zu streichen und sich bei der Berufserfahrung z.B. auf die letzten zehn Jahre zu beschr¨ anken. 3.1.3



Vereinigte Staaten von Amerika



Ein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz wurde in den USA schon sehr fr¨ uh verabschiedet. Das B¨ urgerrechtsgesetz von 1964 (Civil Rights Act) verbietet offene Diskriminierung – Abschnitt VII des Gesetzes richtet sich speziell gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt.9 Hierbei kann es sich um alle m¨ oglichen Arbeitssituationen, wie etwa Anstellung, K¨ undigung, Bef¨ orderung, Bel¨ astigung, Schulungen, Geh¨ alter und Sozialleistungen handeln. Infolge dieser gesetzlichen Neuerung wurde eine Kommission (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) gegr¨ undet, die verantwortlich f¨ ur die Umsetzung der Gesetze ist, Beschwerden pr¨ uft sowie im Auftrag gerichtlich klagt. Ein Modellprojekt in der Art, wie es in Frankreich oder Schweden durchgef¨ uhrt wurde, gibt es in den USA bislang nicht. Diskriminierung wird schon alleine aus finanziellen Gr¨ unden von Unternehmen versucht zu vermeiden, da auf der Grundlage der existierenden Gesetze viele Personen wegen Diskriminierung klagen und oft hohe Strafsummen von den Unternehmen bezahlt werden m¨ ussen. Die Bewerbungspraxis in den USA verl¨ auft daher anders als in vielen europ¨ aischen L¨ andern. Es ist ¨ ber eine Behinderung der Bewerbenoffiziell verboten, sich im Bewerbungsprozess u ¨ ber andere Merkmale der Bewerbenden, wie den zu informieren. Informationen u Geschlecht oder ethnische Herkunft, zu erfragen, ist hingegen nicht verboten. Um sich vor Diskriminierungsklagen zu sch¨ utzen, werden diese Informationen aber im Normalfall von den Arbeitgebenden erst gar nicht verlangt. Fotos der Bewerbenden werden f¨ ur gew¨ ohnlich nur gebraucht, nachdem ein Kandidat die Stelle bekommen hat (z.B. f¨ ur die Personalakte). Die Arten der Diskriminierung in den Gerichtsverfahren bez¨ uglich des Bewerbungsprozesses beziehen sich haupts¨ achlich auf Alter, Geschlecht, Behinderung und Ethnizit¨ at. Zur Veranschaulichung werden im Folgenden Beispiele f¨ ur Rechtsprozesse genannt. Bei der EEOC wurden im Jahr 2009 insgesamt 93.277 Klagen eingereicht. 9



Unter http://www.eeoc.gov/facts/qanda.html sind Fragen und Antworten zu den wichtigsten Gesetzen gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten aufgef¨ uhrt (letzter Zugriff: 05.08.2010).
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Im Juni 2010 wurde das Community College im Baltimore County zu 50.000 Dollar Strafe verurteilt, da es eine Bewerberin f¨ ur eine Stelle als Studienbegleiterin nicht angestellt hatte (Equal Employment Opportunity Commission, 2010). Der Ablehnungsgrund war ihr Alter von 60 Jahren. Dies stellt einen Verstoß gegen ein Gesetz aus dem Jahr 1967 dar (Age Discrimination in Employment Act). Zuz¨ uglich zur finanziellen Strafe war das College verpflichtet, das Urteil im College zu kom¨ ber die Anmunizieren und die leitenden Angestellten mindestens zwei Stunden u tidiskriminierungsgesetze aufzukl¨ aren. Im Bundesstaat Georgia wurde im Februar 2009 die Abfallbeseitigungsfirma Robertson Sanitation zu 475.000 Dollar Strafe verurteilt, da sie Bewerberinnen aufgrund ihres Geschlechts nicht als Lastwagenfahrerinnen eingestellt hatten (Equal Employment Opportunity Commission, 2009b). M¨ annliche Bewerber mit schlechteren Qualifikationen wurden trotzdem eingestellt. Laut EEOC handelte es sich hierbei um Diskriminierung. Das Gericht ordnete zudem an, dass das Unternehmen in den folgenden vier Jahren einen j¨ ahrlichen Bericht einreicht, der alle Informationen bez¨ uglich der Bewerbungsverfahren von LKWFahrern enth¨ alt. Alle Ablehnungen von qualifizierten Bewerberinnen sollen erl¨ autert werden. Im M¨ arz 2009 wurde eine Ungleichbehandlung aufgrund der Hautfarbe eines Bewerbers im Bundesstaat Tennessee verurteilt (Equal Employment Opportunity Commission, 2009c). Das Unternehmen Franke Foodservice Systems stellte einen dunkelh¨ autigen Bewerber nicht ein, da er eine Vorbestrafung in seiner Bewerbung erw¨ ahnte – ein hellh¨ autiger Bewerber, der sich im vorangegangenen Jahr ¨hnliche Auskunft gab, wurde jedoch eingestellt. Das Unbeworben hatte und eine a ternehmen musste daraufhin dem dunkelh¨ autigen Bewerber eine Stelle anbieten, eine Strafe von 7.400 Dollar zahlen, Diskriminierung jedweder Art unterbinden, Aufkl¨ arungsarbeit bez¨ uglich Diskriminierung f¨ ur die leitenden Angestellten leisten und Beschwerden bez¨ uglich Rassendiskriminierung von Bewerbenden aufnehmen und an die EEOC weiterleiten. Ein Beispielfall f¨ ur Behindertendiskriminierung stammt aus Arkansas und hat im September 2009 seinen Urteilsspruch erfahren (Equal Employment Opportunity Commission, 2009a). Eine Filiale des Einzelhandelsunternehmens Starbucks hatte einen Bewerber aufgrund seiner Erkrankung an Multipler Sklerose nicht zu einem Vorstellungsgespr¨ ach eingeladen. Das Unternehmen wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Es musste außerdem dem abgelehnten Bewerber ein Arbeitsplatzangebot unterbreiten und eine Vorschrift erlassen, die Diskriminierung f¨ ur die Zukunft verbietet. Daneben gibt es eine empirische Studie bez¨ uglich anonymisierten Bewerbungen aus den Vereinigten Staaten. Goldin und Rouse (2000) untersuchen die Einf¨ uhrung eines anonymisierten Bewerbungsverfahren in den 1970er Jahren in großen Symphonieorchestern. Die verbreitete Meinung, dass weibliche Musikerinnen insbe14



sondere bei professionellen Orchestern Diskriminierung erfahren haben, st¨ utzt sich ¨ußerst geringe Frauenanteil in den Orcheauf die folgenden Beobachtungen: der a ¨ ¨ffentlichen Außerungen stern sowie die o einiger Dirigenten, dass Frauen ein geringeres musikalisches Talent als ihre m¨ annlichen Kollegen h¨ atten. Die Einf¨ uhrung eines anonymisierten Vorspielens, z.B. hinter einem Vorhang, so dass es nicht m¨ oglich ist, den Kandidaten zu sehen und zu identifizieren, kann laut der Studie rund ein Viertel der Zunahme des Anteils weiblicher Orchestermitglieder im Zeitraum zwischen 1970 und 1996 erkl¨ aren. Dies ist auch darauf zur¨ uckzuf¨ uhren, dass sich durch die “blinden” Vorspiele die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Frau in der ersten Runde des Auswahlverfahrens bew¨ ahrt, um 50% erh¨ oht hat. 3.1.4



Großbritannien



¨ Im Mai 2009 hatte sich die Sprecherin der Liberaldemokraten f¨ ur eine Anderung des 10 Gleichstellungsgesetzes eingesetzt. Ihr Vorschlag, Lebensl¨ aufe ohne Namen verpflichtend f¨ ur Bewerbungen einzuf¨ uhren und damit Diskriminierung entgegen zu wirken, wurde letztendlich abgelehnt. Eine wissenschaftliche Studie bez¨ uglich anonymisierter Bewerbungsverfahren existiert im Bereich von Bewerbungen auf Studienpl¨ atze der Medizin im Jahr 1998. Lumb und Vail (2000) haben das Experiment an der Leeds School of Medicine mit 2.047 Bewerbungen ausgewertet, welches auf die Diskriminierung von nichteurop¨ aischen ethnischen Minderheiten fokussiert war. Der Unterschied zwischen der europ¨ aischen und nicht-europ¨ aischen Gruppe bei der Analyse der Daten wurde auf Basis des Namens gemacht. Bei allen Bewerbungen wurden Name, E-Mail-Adresse, Geburtsort, Unterschrift und alle weiteren Hinweise auf den Namen anonymisiert. Die Anonymisierung wurde von einem Angestellten durchgef¨ uhrt, der nicht in die Auswahl der Bewerbenden involviert war. Hierbei wurde der zu anonymisierende ¨ berschrieben und die Bewerbung anschließend Text mit einem roten Markierstift u fotokopiert. Auf der Fotokopie war der markierte Text dann nicht mehr zu lesen. Diese Art der Anonymisierung stellte sich als sehr aufw¨ andig heraus, da in manchen F¨ allen der Name bis zu 15 Mal auf der Bewerbung zu finden war und daher eine sehr genaue Kontrolle n¨ otig war. Außerdem war es trotz Anonymisierung bei einigen Bewerbungen m¨ oglich, einen etwaigen Migrationshintergrund zu identifizieren. Dies konnte insbesondere durch die kulturellen Aktivit¨ aten festgestellt werden, die 10



Vgl. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090511/debtext/905110009.htm f¨ ur das Protokoll der vollst¨ andigen Debatte (letzter Zugriff: 05.08.2010).
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in den Bewerbungen angegeben waren, und anhand der GCSE-Resultate,11 die auf asiatische Sprachen bezogen waren. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Personalverantwortlichen aufgrund des Experiments verschiedenartig verhielten. Die anonymisierten Bewerbungen haben letztendlich zu keinem Effekt bez¨ uglich der nicht-europ¨ aischen Minderheitengruppe gef¨ uhrt. 3.1.5



Schweiz



Institutionell gesehen liegt in der Schweiz verglichen mit den L¨ andern der EU eine Besonderheit vor: Das Land hat bislang kein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Es gibt nur Gesetze zur Gleichstellung von Frauen und M¨ annern und zur Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung; andere Faktoren werden jedoch nicht ber¨ ucksichtigt. Dennoch existieren auch in der Schweiz praktische Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren: So wurde im Kanton Genf im Jahr 2006 ein Modellprojekt im Rahmen der Woche “Aktionen gegen Rassismus und Diskriminierung” vom Amt f¨ ur Integration von Ausl¨ andern durchgef¨ uhrt. Die Energieversorger Genf, die Supermarktkette MIGROS und die Stadt Vernier nahmen an dem dreimonatigen Projekt teil.12 Die Ergebnisse sind aufgrund der geringen Anzahl an Beobachtungen und der vergleichsweise kurzen Projektlaufzeit schwierig zu interpretieren (Bureau de l’int´egration des ´etrangers, 2006). Alle drei Unternehmen empfanden jedoch den administrativen Aufwand als sehr hoch. Nur in der Stadt Vernier wurde das Projekt bis Ende des Jahres 2006 verl¨ angert. Alle drei beteiligten Unternehmen sind ¨ bergegangen, kein Bewerbungsfoto mehr zu allerdings in Folge des Projektes dazu u verlangen bzw. dieses unkenntlich zu machen. Auch in der deutschsprachigen Schweiz wurde ein Modellprojekt zu anonymisierten Bewerbungen realisiert. Das Z¨ urcher Pilotprojekt “smart selection” vom Kaufm¨ annischen Verband Schweiz wurde von August 2007 bis August 2008 durchgef¨ uhrt und war auf Lehrstellensuchende spezialisiert (Kaufm¨ annischer Verband Schweiz, 2008). Zentral war hierbei eine Online-Plattform, auf der von den beteiligten Lehrbetrieben Stellen ausgeschrieben wurden, sowie anonymisierte Profile der suchenden Jugendlichen zu finden waren.13 Beide Seiten hatten die M¨ oglichkeit, einen ersten 11 ¨ blicherweise GCSE steht f¨ ur General Certificate for Secondary Education und ist ein Test, der u in mehreren F¨ achern von 14- bis 16-j¨ ahrigen Sch¨ ulern durchgef¨ uhrt wird und insbesondere bei der Aufnahme eines Medizinstudiums ein wichtiges Auswahlkriterium darstellt. 12



Vgl. http://www.ge.ch/integration/campagnes-et-actions/campagne-cv-anonyme/ (letzter Zugriff: 05.08.2010). 13



Die Bewerberplattform ist unter http://www.we-are-ready.ch zu finden (letzter Zugriff: 05.08.2010).
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¨ ber die Plattform herzustellen. Insgesamt waren ungef¨ Kontakt u ahr 2.300 Suchende und 200 Lehrbetriebe registriert, von denen 60 Betriebe die Bewerberplattform tats¨ achlich aktiv genutzt haben. Die Ergebnisse zeigen, dass ausl¨ andische Jugendliche deutlich h¨ ohere Chancen auf eine Lehrstelle haben, wenn sie sich anonym pr¨ asentieren k¨ onnen. Zudem fand die Plattform auch bei vielen Betrieben Zuspruch, da sie in der ersten Bewerberphase durch Verzicht auf schriftliche Bewerbungen Kosten und Arbeit sparen konnten. Die Plattform wird in Zukunft weiter genutzt. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass insbesondere Betriebe im gewerblichen und handwerklichen Bereich nur eine geringe Bereitschaft zeigten, ihr Auswahlverfahren zu ver¨ andern. Die Projektlaufzeit von einem Jahr war zudem zu kurz, um das Modell branchen¨ ubergreifend zu testen. Schließlich waren Lehrstellensuchende mit relativ geringem Schulbildungsniveau unterrepr¨ asentiert. Da diese Jugendlichen jedoch in der Regel in besonderem Maße von Diskriminierung betroffen sind, h¨ atten Ergebnisse diesbez¨ uglich noch einen interessanten Beitrag leisten k¨ onnen. Es verwundert, dass das Projekt trotz dieser positiven Resultate bis heute keine Nachahmer gefunden hat. Denn auch Personalverantwortliche werteten das Modellprojekt damals als Erfolg, da aufgrund der anonymisierten Bewerbung die Beurteilung der Bewerbungsunterlagen objektiver und effizienter vorgenommen werden konnte. 3.1.6



Belgien



¨ffentlichen SekIn Belgien wurde der anonymisierte Lebenslauf im Jahr 2005 im o ¨ffentlichen Beh¨ tor eingef¨ uhrt. Selor ist das Selektionsb¨ uro der o orden, welches eine Internetdatenbank entwickelt hat, die nur auf objektiven Kriterien der Arbeitssuchenden basiert (Selor, 2010). Die Merkmale Name, Geschlecht, Nationalit¨ at, Alter, Adresse und Behinderung sind f¨ ur die verantwortlichen Mitarbeitenden nicht sichtbar und fließen somit nicht in die Entscheidung ein, einen Kandidaten zu einem pers¨ onlichen Gespr¨ ach einzuladen. Die Anonymit¨ at wird vor dem Vorstellungsgespr¨ ach aufgehoben – auch damit, falls z.B. eine Behinderung vorliegt, entsprechende Arrangements getroffen werden k¨ onnen. Auf diese Weise wird sowohl neues Perso¨ ber Stellenwechsel bereits eingestellter Mitarbeiter entschienal eingestellt als auch u den. Leider liegen keine belastbaren Untersuchungen zu den Effekten der Einf¨ uhrung von anonymisierten Bewerbungsverfahren auf die letztendlich eingestellten Personen vor. Allerdings wird die Vermutung ge¨ außert, dass mehr Kandidaten zur Bewerbung ermutigt werden, die sich aufgrund von potenzieller Diskriminierung vorher nicht beworben h¨ atten.
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3.1.7



Niederlande



In den Niederlanden haben in den vergangenen Jahren gleich mehrere Projekte zu anonymisierten Bewerbungsverfahren stattgefunden. So hat der Personaldienstleister Manpower im Jahr 2007 ein Projekt durchgef¨ uhrt. Dabei fand zun¨ achst eine Onlinebefragung zu anonymisierten Bewerbungsverfahren in der Bev¨ olkerung und unter Arbeitgebervertretern statt, um ein Meinungsbild zu ermitteln (Manpower, 2007). Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass ¨ bereinstimmung bez¨ es eine große U uglich der zu anonymisierenden Merkmale in beiden Befragungsgruppen gibt. Nationalit¨ at, Herkunft, Name, Geschlecht und Alter werden am h¨ aufigsten erw¨ ahnt. Als Zeitpunkt, an dem die Anonymisierung aufgehoben werden sollte, wird von den meisten Befragten das Vorstellungsgespr¨ ach genannt. An zweiter Stelle rangiert der Zeitpunkt der Einladung zu einem solchen Gespr¨ ach. Die Arbeitgebenden behaupten, dass bei der Auswahl eines Kandidaten Berufserfahrung, Ausbildung und das Anschreiben eine Rolle spielen; kulturelle Herkunft wird hingegen kaum genannt. Dennoch sagen 17% der Einwanderer, dass sie ¨ ber ihre Herkunft in den Bewermitunter in Erw¨ agung ziehen, von Informationen u bungsunterlagen abzusehen, da sich dies als Nachteil herausstellen k¨ onnte. 45% der Einwanderer haben außerdem den Eindruck, dass sie aufgrund ihrer Herkunft mehr tun m¨ ussten bei einer Bewerbung als Einheimische – anonymisierte Bewerbungsverfahren k¨ onnten hier also von Nutzen sein. Die Haltung gegen¨ uber anonymisierten Bewerbungen ist generell gespalten: B¨ urger sehen es mehrheitlich als positiv an, die Arbeitgebenden sind jedoch weit weniger angetan. Positiv finden jedoch beide Gruppen, dass Vorurteile und (unbewusste) Diskriminierung verringert werden und allein objektive Merkmale und Charakteristika eine Rolle bei der Bewerberauswahl spielen. Demgegen¨ uber stehen die Meinungen einiger Arbeitgebenden, dass man ein unvollst¨ andiges Bild der Person bekomme und die Bewerbung sehr unpers¨ onlich sei. Sowohl Arbeitgebende als auch die befragten B¨ urgerinnen und B¨ urger denken, dass sich durch anonymisierte Bewerbungsverfahren die Chancen f¨ ur Ausl¨ ander erh¨ ohen, eine Einladung zu einem Vorstellungsgespr¨ ach zu erhalten. Es herrscht dennoch unter den Arbeitgebenden Skepsis, ob dieses Bewerbungsverfahren eine Maßnahme ist, die dauerhaft durchgef¨ uhrt werden kann. Beide Gruppen erwarten jedoch, dass sich die Anzahl und Vielfalt der Kandidaten, die sich bewerben, erh¨ oht. Praktische Probleme bei der Umsetzung des Verfahrens werden nicht erwartet. Vor allem Personalmanager weisen jedoch auf die Wichtigkeit der Teamzusammensetzungen in ihren Unternehmen hin, wof¨ ur mitunter auch personenbezogene Daten der Bewerbenden n¨ otig sind und entscheidende Hinweise geben k¨ onnen. Es wird im 18



Allgemeinen nicht damit gerechnet, dass anonymisierte Bewerbungsverfahren vom Staat verpflichtend eingef¨ uhrt werden. Im Anschluss an die Umfrage fand das eigentliche Projekt der anonymisierten Bewerbungsverfahren statt (Manpower, 2008). Insgesamt umfasste das Projekt 761 Onlinebewerbungen auf die T¨ atigkeit als Berater oder leitende Angestellte im Unternehmen Manpower. Die Onlinebewerbungen wurden auf zwei Arten betrachtet: anonymisiert und nicht anonymisiert. Den Mitarbeitenden, welche die Bewerbungen anonymisiert erhielten, wurden Name, Geschlecht, Alter, Geburtsort und Familienstand der Bewerbenden vorenthalten. Manpower berichtet, dass bei der Bewerberauswahl die Herkunft keine Rolle gespielt habe. Somit hatten die anonymisierten Bewerbungen keinen Einfluss auf die Entscheidungen der Personalverantwortlichen. Wesentlich f¨ ur ihre Entscheidungen seien vielmehr einschl¨ agige Berufserfahrung und, in einem etwas geringeren Maße, die jeweilige Ausbildung gewesen. Die Gemeinde Nimwegen hat zwei Experimente mit anonymisierten Bewerbungen durchgef¨ uhrt (Gemeinde Nimwegen, 2008). Das erste Projekt fand von August 2006 bis Februar 2007 statt; das zweite Projekt zwischen Mai 2007 und Januar 2008. Das Ziel der Experimente war es, herauszufinden, ob Einwanderer mit anonymisierten Bewerbungen h¨ ohere Chancen auf ein Bewerbungsgespr¨ ach haben. Die Ergebnisse des ersten Experiments haben zu dem Entschluss gef¨ uhrt, das Experiment zu wiederholen, um zu sehen, ob sich die Resultate best¨ atigen w¨ urden. Beim ersten Experiment wurden die verschiedenen Abteilungen der Stadt in zwei Gruppen eingeteilt, von denen eine Gruppe anonymisierte Bewerbungen einsetzen sollte und die andere nicht. Beim zweiten Experiment wurden die Bewerbungsverfahren der Gruppen getauscht. Die Gruppe, die beim ersten Versuch anonymisierte Bewerbungen benutzte, verwendete beim zweiten also nicht anonymisierte (und umgekehrt). Die anonymisierten Bewerbungen wurden um Name, Geburtsort, Nationalit¨ at, Herkunftsland und E-Mail-Adresse bereinigt. Die Unterscheidung zwischen Einheimischen und Einwanderern wurde auf Basis des Nachnamens vorgenommen. NichtNiederl¨ andisch, aber westlich (z.B. Deutsch, Englisch oder Franz¨ osisch) klingende Nachnamen wurden zu den Einheimischen gez¨ ahlt, d.h. die Gruppe der Einwanderer bezeichnete nur Personen, die aus nicht westlichen L¨ andern stammen. Die Einteilung der Bewerbenden in eine der beiden Gruppen wurde von drei Personen vorgenommen, welche unabh¨ angig voneinander arbeiteten. Im ersten Experiment gab es 37 Stellenausschreibungen f¨ ur 56 Stellen, von denen 20 anonymisiert und 36 nicht anonymisiert waren. Hierauf haben sich 1.200 Bewerbende gemeldet. Im zweiten Experiment haben sich 1.400 Personen auf 48 Stellenausschreibungen – 68 Stellen – beworben. Unter diesen waren 36 anonymisiert und 32 nicht anonymisiert.
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Im zweiten Experiment lag das geforderte Bildungsniveau im Durchschnitt h¨ oher als im ersten Experiment, und auch das Ausbildungsniveau der Bewerbenden war dementsprechend h¨ oher. In beiden Experimenten war der Anteil der Einwanderer gleich groß (17%). Außerdem waren die Einwanderer im Durchschnitt j¨ unger und es befanden sich mehr Frauen unter ihnen. Im zweiten Experiment war der Anteil der Bewerbenden mit hohem Bildungsniveau h¨ oher bei den Einheimischen als bei den Ausl¨ andern. Das erste Experiment in der Gemeinde Nimwegen erbrachte den erhofften Erfolg – zumindest auf den ersten Blick: So zeigt ein Vergleich der Wahrscheinlichkeiten einer Einladung zu einem Vorstellungsgespr¨ ach, dass in den Abteilungen mit anonymisierten Bewerbungen Einheimische und Einwanderer gleich oft zum Bewerbungsgespr¨ ach eingeladen wurden (jeweils 10% der Bewerbenden in der jeweiligen Gruppe). In den Abteilungen mit nicht anonymisierten Bewerbungen stellte man hingegen eine recht substantielle Differenz fest (9% der Einwanderer und 16% der Einheimischen wurden eingeladen). Dennoch gibt es gleich mehrere Einw¨ ande, die gegen eine Interpretation im Sinne eines kausalen Effektes der Einf¨ uhrung anonymisierter Bewerbungsverfahren sprechen (Gemeinde Nimwegen, 2008): So f¨ allt auf, dass Faktoren wie Alter, Geschlecht und Bildungsniveau keinen unterschiedlichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit f¨ ur eine Einladung zu einem Bewerbungsgespr¨ ach zwischen Einwanderern und Einheimischen hatten. Zudem k¨ onnten subjektive Faktoren wie z.B. Pr¨ aferenzen f¨ ur bestimmte Stile der Bewerbung, die Bewertung von Referenzen in der Bewerbung oder (un-)bewusste Pr¨ aferenzen auf der Basis von ¨ ber die Bewerbenden bei der Auswahl ebenfalls eine Rolle gespielt Vorstellungen u haben. Schließlich gibt es Hinweise darauf, dass die verantwortlichen Abteilungsleiter in dem Wissen, an einem Experiment zur Diskriminierung teilzunehmen, diesbez¨ uglich sensibler vorgegangen sein k¨ onnten. So ist bei dem zweiten Experiment in der Gemeinde Nimwegen ein Effekt ausgeblieben. Einwanderer und Einheimische wurden bei beiden Bewerbungsverfahren anteilig etwa gleich oft eingeladen. Auch hier treffen jedoch die oben angef¨ uhrten Argumente zu, die gegen eine Interpretation eines Kausalzusammenhanges zwischen anonymisierten Bewerbungen und erh¨ ohten Chancen f¨ ur ein Auswahlgespr¨ ach f¨ ur Einwanderer sprechen. Im Anschluss an das erste Experiment fanden vertiefende Gespr¨ ache mit den Abteilungsleitern und Personalberatern bez¨ uglich ihrer Erfahrungen mit dem Projekt statt (Gemeinde Nimwegen, 2007). Im Allgemeinen empfanden die Befragten das Experiment als eine sehr gute Idee. Neben der Herkunft h¨ atten jedoch z.B. Alter und Geschlecht auch als zu anonymisierende Merkmale ber¨ ucksichtigt werden k¨ onnen. Als Probleme w¨ ahrend des Projektes wurden neben dem Zeitaufwand f¨ ur das An-
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onymisieren der Daten die zum Teil transparente Anonymisierung genannt, so dass Bewerbende z.B. ihren Namen in den Bewerbungen erw¨ ahnten oder im Lebenslauf ¨ ber das Herkunftsland preisgaben, wie z.B. in welchem Land sie ihInformationen u ren Bildungsabschluss erworben haben. Die Auswahl der Kandidaten mit Nummern wurde als l¨ astig empfunden, vor allem wenn mehrere Verfahren gleichzeitig liefen. Die Kommunikation mit dem Selektionsb¨ uro k¨ onne somit verwirrend und anf¨ alliger f¨ ur Fehler sein. Die Verantwortlichen behaupteten zudem, dass Merkmale wie Geburtsort, Nationalit¨ at oder Herkunft bei der Bewerberauswahl keine Rolle spielen – jedenfalls nicht bewusst. Sprachkenntnisse seien ein wichtiger Punkt, besonders bei repr¨ asentativen Funktionen. Das Wichtigste sei jedoch inwieweit die Bewerbenden das Anforderungsprofil erf¨ ullen. Die Meinung zur Erh¨ ohung der Chance auf einen Arbeitsplatz f¨ ur Einwanderer durch anonymisierte Bewerbungsverfahren fiel im Allgemeinen negativ aus. Anonymisierte Bewerbungen w¨ urden nichts dazu beitragen – wenn ein Kandidat dem Anforderungsprofil entspricht, w¨ urde die Person eingeladen, ganz gleich ob die Person Einwanderer oder Einheimischer ist. Die Gemeinde Alphen am Rhein f¨ uhrt seit Oktober 2009 ein Projekt zu an¨ffentlichen Sektor durch, welches noch bis onymisierten Bewerbungsverfahren im o Oktober 2010 andauern soll (Gemeinde Alphen am Rhein, 2009). Ausgangspunkt war auch hier die Ambition, mehr Einwanderer als Mitarbeitende in der Gemeinde zu engagieren. Daten wie z.B. Name, Geburtsort und gegebenenfalls E-Mail-Adresse werden anonymisiert. Am Ende des Projekts wird ausgewertet, ob sich anonymisierte Bewerbungen als geeignetes Mittel erweisen, um die Bewerbungsquoten der ¨ffentlichen Sektor zu erh¨ Einwanderer im o ohen. Die Unterscheidung zwischen Einwanderern und Einheimischen wird hier, wie auch in Nimwegen, auf der Basis des Nachnamens gemacht. Personen mit nicht westlich klingenden Nachnamen werden in die Gruppe der Einwanderer eingeteilt. Dieses Projekt richtet sich allein auf die Benachteiligung von Einwanderern – z.B. Alter und Geschlecht werden nicht gesondert beachtet.



3.2



Handlungsempfehlungen f¨ ur eine praktische Umsetzung



Auf Grundlage der internationalen Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren werden nachfolgend Handlungsempfehlungen f¨ ur eine praktische Umsetzung eines derartigen Verfahrens abgeleitet. Dies geschieht zun¨ achst mit Blick auf das weitere Vorgehen in Deutschland, um anschließend einen Ausblick auf das geplante Modellprojekt zu geben, welches von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) in Kooperation mit dem Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) durchgef¨ uhrt
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wird. Es wird insbesondere auf verschiedene Methoden der Anonymisierung, den Umfang der Anonymisierung (Merkmale und Besch¨ aftigungsbereiche) sowie die Anonymisierung von Zeugnissen eingegangen. 3.2.1



Weiteres Vorgehen in Deutschland



Ausgangspunkt der weiteren Ausf¨ uhrungen ist die Beobachtung, dass die Akzeptanz von anonymisierten Bewerbungen in deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich gering ausf¨ allt. Dies geht aus einer Umfrage unter Personal- und Finanzmanagern aus dem Jahr 2006 hervor (Robert Half Finance & Accounting, 2006).14 So bevorzugen nur 17% der Befragten in Deutschland einen anonymisierten Lebens¨ berwiegende Mehrheit zieht Bewerbungen nach dem klassischen Muster lauf. Die u vor. In anderen L¨ andern – insbesondere in den L¨ andern, die bereits Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren gesammelt haben – f¨ allt die Zustimmung der Unternehmen zum anonymisierten Verfahren zum Teil erheblich h¨ oher aus. So halten etwa in Großbritannien 47% der befragten Unternehmen das Verfahren f¨ ur angemessen. In Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden liegt dieser Wert bei jeweils rund 30%. Ein erstes Ziel in Deutschland besteht somit darin, die Akzeptanz anonymisierter Bewerbungsverfahren durch die Unternehmen zu erh¨ ohen. Dies kann etwa durch ein geeignetes Modellprojekt geschehen. Ein solches Modellprojekt kann des Weiteren zus¨ atzliche Erkenntnisse dar¨ uber liefern, in welcher Form die Einf¨ uhrung anonymisierter Bewerbungsverfahren in Deutschland zu empfehlen ist. Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen anderer L¨ ander mit diesem Instrument ist diesbez¨ uglich leider keine eindeutige Empfehlung auszusprechen. Es ist in der Mehrheit der F¨ alle nicht m¨ oglich, belastbare Schlussfolgerungen hinsichtlich der Effektivit¨ at der Einf¨ uhrung anonymisierter Bewerbungs15 verfahren zu ziehen. Deshalb ist es mit Blick auf das Modellprojekt in jedem Fall ¨ ber sinnvoll, dieses in einer Art und Weise zu konzipieren, dass belastbare Aussagen u die Effekte einer Einf¨ uhrung anonymisierter Bewerbungsverfahren getroffen werden k¨ onnen.



14



Die Befragung wurde von Februar bis M¨ arz 2006 in neun L¨ andern durchgef¨ uhrt (Australien, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Niederlande, Neuseeland und Tschechische Republik). Insgesamt wurden dabei 2.739 Personal- und Finanzmanager befragt. 15



Eine Ausnahme stellt in dieser Hinsicht das Modellprojekt in G¨ oteborg (Schweden) dar. Hier liegt eine belastbare wissenschaftliche Studie der Effekte vor (vgl. Aslund und Nordstr¨ om Skans, 2007).
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Dennoch k¨ onnen aus den bisherigen Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren wichtige Erkenntnisse gezogen werden, denn es werden im Wesentlichen zwei Schwierigkeiten bei deren praktischer Umsetzung deutlich: • Entwicklung einer effizienten Methode zur Anonymisierung und • Festlegung der Merkmale, die anonymisiert werden. Eine zufriedenstellende L¨ osung dieser beiden Punkte tr¨ agt insgesamt zu einer erh¨ ohten Akzeptanz des Instrumentes bei. Bei einer solchen L¨ osung muss es sich allerdings um einen differenzierten Ansatz handeln, der die gegenw¨ artige Situation der Unternehmen ber¨ ucksichtigt. Insbesondere gilt es, verschiedene Methoden zu entwickeln, die auf die jeweilige Rekrutierungsmethode und -praxis der Unternehmen abgestimmt sind. 3.2.2



Methoden der Anonymisierung



Geeignete und praktikable Methoden der Anonymisierung von Bewerbungsunterlagen ber¨ ucksichtigen also die jeweilige Situation im Bereich der Personalbeschaffung in den Unternehmen. Dazu lassen sich folgende aktuelle Entwicklungen in Deutschland feststellen: In mittelst¨ andischen Unternehmen dominieren mit knapp 60% papierbasierte Bewerbungsmappen den Bewerbungseingang (vgl. Weitzel et al., 2010b). Danach folgen mit knapp 40% Bewerbungen per E-Mail. Online-Formularbewerbungen spielen im Mittelstand hingegen praktisch keine Rolle. Anders sieht dieses Bild jedoch bei Großunternehmen aus (vgl. Weitzel et al., 2010a). Auch hier sind zwar im Jahr 2009 knapp 40% der Bewerbungen per E-Mail eingetroffen, aber der Anteil der papierbasierten Bewerbungen f¨ allt mit rund einem Drittel wesentlich geringer aus als in mittelst¨ andischen Unternehmen. Daf¨ ur werden OnlineFormularbewerbungen in einem erheblich gr¨ oßeren Ausmaß genutzt: Ihr Anteil am Bewerbungseingang lag bei rund 30%. Sowohl mittelst¨ andische Unternehmen als auch Großunternehmen erwarten, dass in den kommenden Jahren der Anteil der papierbasierten Bewerbungen weiter sinken wird und immer mehr elektronische Bewerbungen eingehen werden. Im Bereich des Mittelstandes erwarten die Unternehmen, dass in f¨ unf Jahren etwa die H¨ alfte der Bewerbungen per E-Mail und weitere 8% per elektronischem Bewerbungsformular eintreffen. Damit w¨ urde der Anteil der papierbasierten Bewerbungsmappen auf unter 40% zur¨ uckgehen (vgl. Weitzel et al., 2010b). Großunternehmen erwarten diesbez¨ uglich sogar einen noch st¨ arkeren R¨ uckgang: Sie rechnen damit, dass papierbasierte Bewerbungen in f¨ unf Jahren in ihren Unternehmen nur noch etwa ein F¨ unftel des Bewerbungseingangs ausmachen werden. Der Anteil der Bewerbungen per E-Mail bliebe hingegen mit rund 35% relativ konstant, w¨ ahrend der 23



Anteil der Online-Formularbewerbungen weiter zunimmt und den Erwartungen zu Folge in f¨ unf Jahren bei etwa 45% liegen wird (vgl. Weitzel et al., 2010a). In Abh¨ angigkeit von der jeweils im Unternehmen vorherrschenden Form des Bewerbungseingangs sind gesonderte Strategien f¨ ur das Verfahren der Anonymisierung zu ergreifen. Es k¨ onnen zwei grunds¨ atzlich verschiedene Formen des Bewerbungseingangs unterschieden werden: • papierbasierte bzw. elektronische Einsendung von individuellen Bewerbungsunterlagen (per Post oder E-Mail); • standardisierte Formularbewerbungen via Online-Eingabemasken (Internet). F¨ ur diese beiden grunds¨ atzlich verschiedenen Verfahren sind jeweils Methoden zur Anonymisierung der Unterlagen zu entwickeln, die unter Ber¨ ucksichtigung der jeweiligen Besonderheiten insbesondere die Gesichtspunkte der Praktikabilit¨ at und Effizienz einbeziehen. Bei der papierbasierten bzw. elektronischen Einsendung von individuellen Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail existieren grunds¨ atzlich zwei verschiedene Herangehensweisen zur Anonymisierung des zuvor festgelegten Kataloges der Merkmale: Die relevanten Charakteristika wie etwa Name, Nationalit¨ at oder Foto k¨ onnen entweder aus den eingesandten Unterlagen auf geeignete Weise nachtr¨ aglich entfernt werden oder es existiert ein gesondertes Bewerbungsformular, welches den Bewerbenden zur Verf¨ ugung gestellt wird und nur neutrale bzw. objektive Merkmale beinhaltet. Beide Varianten der Anonymisierung k¨ onnen potenziell im Unternehmen selbst (z.B. im Sekretariat) oder durch externe Dritte (z.B. in einem Notariat) vorgenommen werden. ¨ ber Eingabemasken im Internet Standardisierte Formularbewerbungen, die u erhoben werden, sind bei der Einf¨ uhrung von anonymisierten Bewerbungsverfahren entsprechend anzupassen. Dies kann einerseits dadurch geschehen, dass die zu anonymisierenden Merkmale erst gar nicht erhoben werden, oder andererseits dadurch, dass diese Merkmale zwar erhoben werden, aber das System den jeweiligen Personalverantwortlichen keinen Zugriff erlaubt. Grunds¨ atzlich bestehen die Optionen, dass die Online-Eingabemaske und das Bewerbungssystem intern im Unternehmen oder durch ein externes Unternehmen betreut werden. Neben den geschilderten Vorgehensweisen existiert ebenfalls die M¨ oglichkeit, die Personalbeschaffung insgesamt durch ein externes Personalvermittlungsunternehmen durchf¨ uhren zu lassen. Dieses Unternehmen k¨ onnte gleichzeitig von verschiedenen Unternehmen genutzt werden, um auf diese Weise ein standardisiertes Verfahren zur Anonymisierung der eingehenden Bewerbungsunterlagen zu etablieren, welches sich nur bei einer großen Anzahl an Bewerbungen – aufgrund der ho24



¨ berschaubaren Kostenrahmen halten kann. hen Anfangsinvestitionen – in einem u Vorzugsweise greift dieses Verfahren auf entsprechend angepasste Formularbewer¨ ber Eingabemasken im Internet erhoben werden.16 bungen zur¨ uck, die u Unabh¨ angig von der gew¨ ahlten Methode der Anonymisierung stellt sich die Frage nach dem geeigneten Zeitpunkt der Aufhebung der Anonymisierung. Sp¨ atestens bei einem etwaigen pers¨ onlichen Vorstellungsgespr¨ ach ist dies notwendigerweise der Fall. Sofern ein aussagekr¨ aftiges standardisiertes Bewerbungsformular verwendet wird, in dem z.B. auch Motivation und Selbsteinsch¨ atzung abgefragt werden, k¨ onnte sich die Einreichung von Zeugnissen und Bewerbungsmappen im Vorfeld des Vorstellungsgespr¨ aches vollst¨ andig er¨ ubrigen. Alternativ, aber aufw¨ andiger und weniger anonymisierend, ist ein zweistufiges Verfahren denkbar. Bewerbungsmappen werden Personalverantwortlichen nach der Einladung zum Vorstellungsgespr¨ ach zur Vorbereitung auf das Gespr¨ ach zur Verf¨ ugung gestellt. Es k¨ onnte ferner die M¨ oglichkeit in Betracht gezogen werden, in einer Zwischenstufe ein (noch anonymisiertes) telefonisches Bewerbungsgespr¨ ach durchzuf¨ uhren. Hierbei k¨ onnte die Anonymisierung zumindest zum Teil erhalten bleiben, wobei die individuellen F¨ ahigkeiten der Bewerbenden jedoch st¨ arker zum Tragen kommen k¨ onnten – so etwa die kommunikativen F¨ ahigkeiten. R¨ uckschl¨ usse auf das Geschlecht und das Alter sind in den meisten F¨ allen jedoch m¨ oglich. Eine Idee, die dabei ebenfalls in Betracht gezogen werden kann, k¨ onnte darin bestehen, derartige Telefongespr¨ ache standardisiert durchzuf¨ uhren. Dies k¨ onnte etwa in der Form geschehen, dass an die Bewerbenden ein zuvor festgelegter Fragenkatalog gerichtet wird. Ebenfalls unabh¨ angig von der gew¨ ahlten Methode der Anonymisierung ist die Frage nach der Untergrabung der positiven F¨ orderung der Vielfalt der Belegschaft zu beantworten: Falls Diskriminierung durch ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren effektiv verhindert wird, so k¨ onnte argumentiert werden, dass damit auch ein gegenteiliges arbeitgeberseitiges Verhalten zur St¨ arkung der Vielfalt der Belegschaft unterbunden wird. Da aber Quotenregelungen und F¨ ordermaßnahmen grunds¨ atzlich die gleiche Eignung voraussetzen, kann der erste Bewerbungsschritt anonymisiert durchgef¨ uhrt werden. Nach einer anonymisierten Auswahl anhand fachlicher Kriterien kann das F¨ orderinstrument angewendet und beispielsweise bevorzugt eine Frau in einem Bereich eingestellt werden, in dem Frauen unterrepr¨ asentiert sind. Dennoch ist zu konstatieren, dass ab einem gewissen Zeitpunkt im Bewerbungsprozess die Notwendigkeit besteht, die Anonymit¨ at der Bewerbenden aufzu16



F¨ ur diesen Zweck eignet sich unter Umst¨ anden auch die bereits existierende Jobb¨ orse der Bundesagentur f¨ ur Arbeit, die in diesem Fall entsprechend modifiziert werden m¨ usste (vgl. http://jobboerse.arbeitsagentur.de, letzter Zugriff: 05.08.2010).
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heben – sp¨ atestens, sobald es zu einem pers¨ onlichen Vorstellungsgespr¨ ach kommt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat jedoch ein Verfahren, welches ausschließlich auf objektiven Kriterien basiert, bereits zu einer Auswahl von Kandidaten gef¨ uhrt, die in dieser Hinsicht vergleichbar sind bzw. das Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle erf¨ ullen. Als potenzieller Nachteil anonymisierter Bewerbungsverfahren wird zum Teil diskutiert, dass Diskriminierung ggf. nur auf einen sp¨ ateren Zeitpunkt im Bewerbungsprozess verschoben wird, also nach der Aufhebung der Anonymit¨ at der Bewerbenden. Im Umkehrschluss gilt jedoch ebenfalls, dass nach diesem Zeitpunkt die M¨ oglichkeit besteht, ein arbeitgeberseitiges Verhalten zur St¨ arkung der Vielfalt der Belegschaft anzuwenden. In beiden F¨ allen besteht allerdings ein wesentlicher Unterschied zum herk¨ ommlichen Verfahren: Die Auswahl der Bewerbenden bis zur Aufhebung der Anonymit¨ at basiert auf rein objektiven Kriterien. 3.2.3



Umfang der Anonymisierung: Merkmale



Die Festlegung der Merkmale, die von der Anonymisierung betroffen sind, hat sich in den bisherigen Modellversuchen als ein zweiter Fokus erwiesen. Anhand der internationalen Erfahrungen lassen sich folgende Merkmale relativ eindeutig als zu anonymisierende Charakteristika identifizieren:17 • • • • • • •



Name, Geschlecht, Nationalit¨ at und Geburtsort, Behinderung, Geburtsdatum (bzw. Alter), Familienstand und Foto.18



Basierend auf diesem Katalog von Merkmalen ist es jedoch erforderlich, weitere Angaben, die sich typischerweise in Lebensl¨ aufen finden, zu anonymisieren. Nur so kann verhindert werden, dass ohne gr¨ oßeren Aufwand indirekte R¨ uckschl¨ usse auf die oben genannten Merkmale gezogen werden k¨ onnen. Dies betrifft zum einen die Kontaktdaten der Bewerbenden. Hier ist insbesondere die E-Mail-Adresse zu nennen, da diese in der Regel den Namen bzw. Namensbestandteile der Bewerbenden 17



Zu beachten ist bei dieser Auflistung, dass aus den Angaben zu Geschlecht bzw. Behinderung aufgrund gesetzlicher Vorgaben aus dem BGleiG bzw. dem SGB IX im Einzelfall F¨ ordermechanismen greifen k¨ onnen. Um die betroffenen Personen durch die Anonymisierung nicht zu benachteiligen, k¨ onnten diese Angaben mit einer kurzen Begr¨ undung im standardisierten Formular als fakultativ im Hinblick auf die Anonymisierung gekennzeichnet werden. 18



Religion kann ebenfalls als eindeutig zu anonymisierendes Merkmal identifiziert werden. Es ist typischerweise jedoch kein Bestandteil der Bewerbungsunterlagen in Deutschland.
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¨ ber die postalische Anschrift oder die Telefonnummer der Bewerenth¨ alt. Auch u benden erscheint es bei vergleichsweise geringem Aufwand m¨ oglich, R¨ uckschl¨ usse auf den Namen, das Geschlecht, die ethnische Herkunft oder das soziale Umfeld zu ziehen. Relativ eindeutige R¨ uckschl¨ usse auf das Geschlecht und das Alter der Bewer¨ ber T¨ ¨ ber benden erlauben Angaben u atigkeiten als Wehr- bzw. Zivildienstleistende, u ¨ ber die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres Aufenthalte als Au-pair sowie u (FSJ), da diese ausschließlich junge M¨ anner bzw. im Fall von Au-Pair-Aufenthalten ¨ berwiegend junge Frauen betreffen. Deshalb ist es erforderlich, derartige und FSJ u ¨ Angaben ebenfalls zu anonymisieren.19 Ahnlich verh¨ alt es sich mit der Erw¨ ahnung von Zeitr¨ aumen des Mutterschutzes. In diesem Fall k¨ onnte jedoch auf die geschlechtsneutrale Formulierung der Elternzeit zur¨ uckgegriffen werden. Insgesamt ist mit R¨ ucksicht auf das Geschlecht der Bewerbenden eine geschlechtsneutrale Formulierung in den Bewerbungsunterlagen erforderlich. Davon betroffen sind etwa Berufsbezeichnungen (z.B. B¨ urokauffrau, B¨ urokaufmann). Ein Merkmal, welches ebenfalls anonymisiert werden sollte, ist das Geburtsdatum bzw. das Alter. Eine Anonymisierung dieses Merkmales zieht jedoch notwendigerweise zumindest eine Reduzierung weiterer Angaben des Lebenslaufes nach sich, so etwa Daten der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie Angaben zur bisherigen Berufserfahrung. Eine g¨ angige Methode best¨ unde darin, die Angaben der Berufserfahrung auf Episoden zu reduzieren, die h¨ ochstens eine bestimmte Anzahl von Jahren (z.B. 15 Jahre) zur¨ uckliegen. Bei dieser Methode k¨ onnten jedoch Frauen, die eine l¨ angere Zeit im Mutterschaftsurlaub waren, benachteiligt sein, da sie m¨ oglicherweise Berufserfahrungen aus der Zeit vor der Elternzeit nicht erw¨ ahnen k¨ onnten. Alternativ k¨ onnte deshalb auch die M¨ oglichkeit, z.B. nur die wichtigsten drei Berufserfahrungen anzugeben, in Betracht gezogen werden. Insgesamt h¨ angt jedoch das Alter der Bewerbenden vergleichsweise eng mit der jeweiligen Berufserfahrung zusammen, welche wiederum elementar f¨ ur eine objektive Beurteilung der Bewerbenden ist, so dass der Informationsgehalt der Bewerbungen bei einer konsequenten Anonymisierung dieses Merkmales fundamental sinken w¨ urde. Dennoch gibt es Argumente, die daf¨ ur sprechen, zumindest das Geburtsdatum der Bewerbenden zu anonymisieren. So k¨ onnte man vermuten, dass schon ein Altersunterschied von wenigen Jahren einen Unterschied f¨ ur eine etwaige Einladung zu einem Vorstellungsgespr¨ ach machen kann. Bei einer Anonymisierung des Geburtsdatums sind keine direkten R¨ uckschl¨ usse auf das genaue Alter der Bewerbenden m¨ oglich. 19



Dabei ist ein Verfahren zu w¨ ahlen, das so genannte “L¨ ucken” im Lebenslauf vermeidet. Diese f¨ uhren – zumindest unter den heutigen Rahmenbedingungen – nicht selten zu einer Nichtber¨ ucksichtigung der betroffenen Bewerbenden.
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Neben den Daten der schulischen bzw. beruflichen Ausbildung der Bewerbenden k¨ onnen Angaben zum Ort dieser Ausbildungen und zum Namen der jeweiligen Bildungseinrichtung ebenfalls indirekte R¨ uckschl¨ usse erlauben, etwa auf einen etwaigen Migrationshintergrund. Dennoch erscheint auch hier der Informationsgehalt der Bewerbungen bei einer konsequenten Anonymisierung in einem zu erheblichen Maße zu sinken. Zudem erscheint der Aufwand der Anonymisierung dieser Angaben ausgesprochen hoch. Ein weiteres Merkmal, welches typischerweise in Bewerbungsunterlagen enthalten ist und das indirekte R¨ uckschl¨ usse auf die Nationalit¨ at bzw. einen etwaigen Migrationshintergrund der Bewerbenden gestattet, sind Sprachkenntnisse. Insbesondere der Hinweis auf muttersprachliche Kenntnisse einer Fremdsprache (z.B. T¨ urkisch oder Russisch) stellen einen vergleichsweise eindeutigen Hinweis auf einen Migrationshintergrund dar. Insofern handelt es sich hierbei ebenfalls um Informationen, die potenziell anonymisiert werden sollten. Jedoch stellen in der heutigen Zeit Sprachkenntnisse in vielen Branchen und T¨ atigkeiten elementare Qualifikationen und Anforderungen dar, auf deren Basis vielfach Einstellungsentscheidungen getroffen werden. Statt einer Anonymisierung wird daher angeregt, Sprachkenntnisse ausschließlich in einer objektiven Skala (z.B. nach dem Gemeinsamen Europ¨ aischen Referenzrahmen f¨ ur Sprachen) zu benennen. So kann vermieden werden, dass explizit muttersprachliche F¨ ahigkeiten in einer Fremdsprache benannt werden. 3.2.4



Umfang der Anonymisierung: Besch¨ aftigungsbereiche



Grunds¨ atzlich erscheint die Einf¨ uhrung anonymisierter Bewerbungsverfahren in allen Besch¨ aftigungsbereichen m¨ oglich. Allerdings d¨ urfte es leichter sein, derartige ¨ffentlichen Sektor einzuf¨ Verfahren (zun¨ achst) im o uhren, da hier verpflichtende Vorgaben gemacht werden k¨ onnen. Die bisherigen internationalen Erfahrungen stam¨ berwiegend aus dem o ¨ffentlichen Sektor. Im privamen auch aus diesem Grund u ten Sektor ist hingegen die Wahrung der Selbstbestimmung der Unternehmen gegen¨ uber einer Verpflichtung vorzuziehen. Durch ein geeignetes Modellprojekt sollte es m¨ oglich sein, die Akzeptanz anonymisierter Bewerbungsverfahren zu erh¨ ohen und so eine Basis f¨ ur zuk¨ unftige, breitere Entwicklungen in Richtung eines solchen Vorgehens zu legen. Die Teilnahme an dem geplanten Modellprojekt basiert auch deshalb auf der Freiwilligkeit der Unternehmen. Dar¨ uber hinaus unterscheidet sich die Bewerbungspraxis zwischen großen und mittleren bzw. kleinen Unternehmen zum Teil erheblich. Je standardisierter die Bewerbungsverfahren bereits heute ausgelegt sind, desto gr¨ oßer ist die Praktikabilit¨ at der Verfahren zur Implementierung anonymisierter Bewerbungsverfahren. Aus die28



sem Grund erscheint eine Anwendung bzw. Einf¨ uhrung derartiger Verfahren (zun¨ achst) in Großunternehmen plausibel, da hier Online-Formularbewerbungen in einem weitaus h¨ oheren Ausmaß bereits heute anzutreffen sind, als dies in mittleren oder kleinen Unternehmen der Fall ist. Anonymisierte Bewerbungsverfahren k¨ onnen grunds¨ atzlich in allen Branchen zur Anwendung kommen. Es gilt jedoch: Je standardisierter das Bewerbungsverfahren, desto gr¨ oßer ist die Praktikabilit¨ at anonymisierter Bewerbungsverfahren. Dies k¨ onnte sich insbesondere in Branchen bzw. T¨ atigkeiten, in denen ein hohes Maß an Kreativit¨ at und Individualit¨ at zum Anforderungsprofil geh¨ ort, als Nachteil erweisen: Ein anonymisiertes und hochgradig standardisiertes Bewerbungsverfahren st¨ oßt hier an Grenzen. Denn es wird sich kaum verhindern lassen, dass die Schwierigkeit, derartige F¨ ahigkeiten und Qualifikationen bereits auf Grundlage der Bewerbungsunterlagen zu erkennen, mit einem solchen Verfahren tendenziell zunehmen wird. 3.2.5



Anonymisierung von Zeugnissen



Insbesondere im deutschen Kontext stellt sich die Frage, wie die Anonymisierung bei der Einreichung von Zeugnissen und Referenzschreiben gew¨ ahrleistet werden kann. Im Gegensatz zu vielen anderen L¨ andern sind derartige Unterlagen typischerweise in den Bewerbungsunterlagen enthalten. Auf dieser Grundlage ist jedoch eine vergleichsweise eindeutige Identifikation des Geschlechts, Alters und etwaigen Migrationshintergrundes m¨ oglich. Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass eine Anonymisierung von standardisierten Zeugnissen (Abitur, Diplom o.¨ a.) keinen h¨ oheren Aufwand darstellt als etwa die Anonymisierung eines papierbasierten oder elektronischen (individuellen) Lebenslaufes. Derartige Dokumente in elektronischer Form k¨ onnen vergleichsweise effizient mit Bearbeitungsprogrammen anonymisiert werden, da pers¨ onliche Daten nur an wenigen Stellen enthalten sind. Dar¨ uber hinaus sind die Unterlagen ggf. um nicht geschlechtsneutrale Berufsbezeichnungen zu bereinigen (z.B. Diplom-Kauffrau, Diplom-Kaufmann). Eine wesentlich gr¨ oßere Herausforderung stellt die Anonymisierung von Arbeitszeugnissen bzw. Referenzschreiben dar. Derartige Dokumente werden typischerweise als Fließtext formuliert und enthalten somit vergleichsweise h¨ aufig geschlechtsspezifische Bezeichnungen. Davon betroffen sind dar¨ uber hinaus regelm¨ aßig nicht 20 nur einzelne Worte, sondern h¨ aufig ganze Satzkonstruktionen. 20



Beispielhafte Satzkonstruktion: ”Aufgrund ihres Fachwissens konnte Frau M¨ uller innerhalb k¨ urzester Zeit ihre Aufgaben als Projekt-Assistentin zielorientiert und erfolgreich bearbeiten.”
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3.2.6



Praktische Anwendung: Ausblick Modellprojekt



F¨ ur das geplante Modellprojekt in Deutschland ergeben sich auf Grundlage der bis¨ berlegungen damit folgende konkrete Handlungsempfehlungen. herigen U Erstens erscheint es sinnvoll, unabh¨ angig von der bestehenden Rekrutierungsstrategie im jeweiligen Unternehmen ein Verfahren zu implementieren, bei dem statt den herk¨ ommlichen Bewerbungsunterlagen den Bewerbenden ein standardisiertes Bewerbungsformular auf geeignete Art und Weise zur Verf¨ ugung gestellt wird.21 Dieses Formular ist von den Bewerbenden selbst auszuf¨ ullen und k¨ onnte etwa im Internet zum Download oder auch per Post zur Verf¨ ugung gestellt werden. Es enth¨ alt nur objektive Informationen, d.h. die zu anonymisierenden Merkmale ¨ ber sind darin nicht enthalten, und es bildet die Grundlage f¨ ur die Entscheidung u eine Einladung zu einem Vorstellungsgespr¨ ach in der n¨ achsten Runde des Bewerbungsverfahrens. Sofern nicht im Vorfeld des Vorstellungsgespr¨ aches komplett auf weitere Bewerbungsunterlagen verzichtet wird, sollten nicht anonymisierte Unterlagen den Personalverantwortlichen erst nach der positiven Auswahlentscheidung zug¨ anglich gemacht werden. Sie k¨ onnen so der Vorbereitung weiterer Gespr¨ ache dienen. Dieser Zwischenschritt er¨ ubrigt sich jedoch komplett, wenn das standardisierte Bewerbungsformular so gestaltet ist, dass es eine hohe Aussagekraft hat. Zum Nachweis von F¨ ahigkeiten k¨ onnen Zeugnissse dann im Vorstellungsgespr¨ ach oder vor der endg¨ ultigen Einstellung vorgelegt werden. Die oft unvollst¨ andige Anonymisierung bzw. noch vorhandene Transparenz der Bewerbungsunterlagen bei fr¨ uheren Projekten im Ausland zeigt, dass ein derartiges spezielles Bewerbungsformular ausgesprochen hilfreich sein kann, praktische Probleme von Anfang an auszuschließen. Außerdem k¨ onnte bei diesem Vorgehen auch der hohe Zeit- und Kostenaufwand, die Unterlagen im Unternehmen zu anonymisieren, vermieden werden. Wenn etwa das Sekretariat alle Angaben von Hand schw¨ arzen m¨ usste, w¨ are das bei einer großen Anzahl von Bewerbungen praktisch 22 nicht umsetzbar. F¨ ur Online-Bewerbungsformulare w¨ are beispielsweise eine zweiteilige Eingabemaske denkbar, die im ersten Schritt pers¨ onliche Daten erfasst und in einem zweiten die Qualifikationen der Bewerbenden. Die pers¨ onlichen Daten der Bewerbenden werden zun¨ achst nicht an die Personalverantwortlichen weiterleitet. Nur ¨ ber Ausbildung und Berufserfahrung werden u ¨ bermittelt, wobei in Informationen u 21



Dies trifft zumindest auf die beiden meistgenutzten Rekrutierungsstrategien zu, d.h. die schriftliche Bewerbung und die Bewerbung per E-Mail. Bei Onlineverfahren bietet sich eine Umstellung der ¨ bersicht der Methoden der Anonymisierung. existierenden Routinen an. Vgl. Tabelle 3 f¨ ur eine U 22



Unter Umst¨ anden mag es sinnvoll erscheinen, das standardisierte Formular den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens bzw. der zu besetzenden Stelle anzupassen (z.B. Motivation).
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¨ ber genaue Beginn- und Enddaten Betracht gezogen werden kann, keine Angaben u zu erfassen. Zweitens sollten Zeugnisse oder Empfehlungsschreiben kein Bestandteil der Unterlagen sein, die den Personalverantwortlichen in der ersten Stufe des Bewerbungsverfahrens zugehen. Eine Anonymisierung dieser Dokumente w¨ urde sich vergleichsweise aufw¨ andig gestalten. Falls erforderlich, sollten die relevanten Informationen jedoch in geeigneter Form ein Bestandteil des standardisierten Bewerbungsformulars sein. So k¨ onnten darin etwa Felder f¨ ur vorherige Berufserfahrungen und Abschl¨ usse (ggf. mit Noten) vorgesehen sein. Drittens erscheint es sinnvoll, die Identifikation der Bewerbenden im anonymisierten Teil des Bewerbungsverfahrens anhand von eindeutigen, aber anonymen Bezeichnungen (z.B. Bewerbungsnummer) vorzunehmen. Ein solches Vorgehen beugt Verwechslungen vor, ohne dass die Anonymit¨ at der Bewerbenden in Gefahr ger¨ at. In jedem Fall ist die Verwendung von Namen, Namensbestandteilen und Kontaktdaten zu Identifikationszwecken in dieser Stufe des Verfahrens zu vermeiden. Ein standardisiertes Bewerbungsverfahren kann f¨ ur alle teilnehmenden Unter¨hnliche Rekrutienehmen eingef¨ uhrt werden, welche zum jetzigen Zeitpunkt eine a rungsmethode verwenden. Insbesondere muss hier zwischen Onlinebewerbung und Bewerbung per Post oder E-Mail unterschieden werden. Eine Umstellung aller Unternehmen z.B. auf eine Onlinebewerbung w¨ urde einen unn¨ otigen Kosten- und Informationsaufwand verursachen. Eine solche Umstellung w¨ urde zudem die Akzeptanz anonymisierter Bewerbungsverfahren, die bisher als gering einzusch¨ atzen ist, weiter reduzieren. Die Basis f¨ ur die beiden Verfahren ist jedoch die gleiche. F¨ ur die erste Auswahl wird entweder nur das anonymisierte Onlineformular oder das gesonderte ¨ blichen Bewerbungsunterlagen m¨ Bewerbungsformular genutzt und die u ussten in beiden F¨ allen nicht anonymisiert werden. ¨ ber die Effekte des anonymisierten BewerbungsverUm belastbare Aussagen u fahrens in den teilnehmenden Unternehmen treffen zu k¨ onnen, ist es notwendig, einen Vergleich mit der so genannten kontrafaktischen Situation herzustellen. Diese kontrafaktische Situation ist die Situation, die sich eingestellt h¨ atte, wenn das Be¨ blichen Vorgehensweise werbungsverfahren nicht anonymisiert, sondern nach der u durchgef¨ uhrt worden w¨ are. Diese Situation ist f¨ ur gegebene Bewerbende allerdings nicht beobachtbar, da der jeweilige Bewerber bzw. die jeweilige Bewerberin sich selbstverst¨ andlich jeweils nur nach einer Vorgehensweise bewerben kann. Es geht also methodisch darum, die kontrafaktische Situation auf eine geeignete Art zu approximieren. Dies kann z.B. dadurch passieren, dass Stellenausschreibungen in einem Unternehmen auf verschiedene Weise gehandhabt werden: Ein Teil der Ausschrei-
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¨ blichen Verbungen verlangt anonymisierte Bewerbungen, ein anderer folgt dem u fahren. Die Auswahl des jeweiligen Verfahrens f¨ ur eine gegebene Stelle sollte dabei nach dem Zufallsprinzip erfolgen, da auf diese Weise kausale Aussagen hinsichtlich der Effektivit¨ at der Einf¨ uhrung anonymisierter Bewerbungsverfahren m¨ oglich sind. Ein m¨ oglicher Nachteil einer solchen Vorgehensweise besteht darin, dass Personalverantwortliche ihr Verhalten allein durch das Wissen um die Teilnahme an ¨ndern k¨ einem Modellprojekt a onnten. Dies k¨ onnte z.B. dazu f¨ uhren, dass die Ver¨ blichen Verfahren jegliche Diskriminierung zu vermeiden antwortlichen auch im u versuchen. Eine alternative Herangehensweise zur Ermittlung der kausalen Effekte einer Einf¨ uhrung anonymisierter Bewerbungsverfahren versucht diesen m¨ oglichen Nachteil dadurch zu vermeiden, dass auf Daten der Vergangenheit als Vergleich bzw. kontrafaktische Situation zur¨ uckgegriffen wird. Diese Daten stammen aus einem Zeitraum vor der Bekanntgabe der Teilnahme des jeweiligen Unternehmens am Modellprojekt, so dass Personalverantwortliche ihr Verhalten nicht angepasst haben k¨ onnen. Der so genannte Vorher-Nachher-Vergleich geschieht also zwischen Ergebnissen der Auswahl der ersten Stufe von vergangenen Stellenausschreibungen nach ¨ blichen Verfahren mit den entsprechenden Ergebnissen nach der Einf¨ dem u uhrung von anonymisierten Bewerbungsverfahren. Mit den beschriebenen Methoden ist es zudem m¨ oglich, neben den Effekten auf die Chancen einer Einladung zu einem Vorstellungsgespr¨ ach auch die Effekte auf die Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsplatzangebotes zu untersuchen. Auf diese Weise kann eine Antwort auf die Frage gegeben werden, ob und inwieweit durch anonymisierte Bewerbungsverfahren Diskriminierung m¨ oglicherweise auf einen sp¨ ateren Zeitpunkt im Bewerbungsprozess verlagert wird. Tabelle 3: Methoden der Anonymisierung Bewerbungsverfahren



Methode der Anonymisierung



Eignung



Onlineverfahren



Zu anonymisierende Merkmale nicht erheben bzw. keine Weiterleitung dieser an Personalverantwortliche



Praktikabel und effizient



E-Mail



Zu anonymisierende Merkmale mit Computerprogrammen entfernen Gesondertes Bewerbungsformular



Kosten- und zeitintensiv, bedingt geeignet Praktikabel und effizient



Schriftlich



Zu anonymisierende Merkmale schw¨ arzen Gesondertes Bewerbungsformular



Kosten- und zeitintensiv, bedingt geeignet Praktikabel und effizient



Pers¨ onlich



Verfahren nicht m¨ oglich



Ungeeignet



Quelle: Zusammenstellung der Autoren.
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Fazit und Ausblick



Trotz der zwischenzeitlich in vielen L¨ andern verankerten institutionellen Rahmenbedingungen zur Beseitigung von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt ist dieses Ph¨ anomen weiterhin verbreitet. Eine Vielzahl von belastbaren empirischen Studien macht dar¨ uber hinaus deutlich, dass es eine beachtliche Gr¨ oßenordnung annimmt. Anonymisierte Bewerbungsverfahren sind prinzipiell geeignet, verschiedene Formen der Diskriminierung im Bewerbungsprozess zu reduzieren. Erfahrungen aus verschiedenen L¨ andern mit diesem Instrument (u.a. Schweden, Frankreich, Belgien, Schweiz) machen das Potenzial eines derartigen Ansatzes deutlich. So f¨ uhrte ein Modellprojekt mit anonymisierten Bewerbungen in Schweden zu einer erh¨ ohten Wahrscheinlichkeit f¨ ur Frauen und Personen mit Migrationshintergrund, zu einem Vorstellungsgespr¨ ach eingeladen zu werden. F¨ ur Frauen erh¨ ohte sich zudem die Wahrscheinlichkeit eines Jobangebotes. In Frankreich machen zwei Unternehmen, die anonymisierte Bewerbungsverfahren freiwillig anwenden, positive Erfahrungen bei ihrer Durchf¨ uhrung. Das IT-Beratungsunternehmen Norsys berichtet zudem von einer ¨lterer Arbeitnehmender. In Belgien werErh¨ ohung der Frauenquote und der Quote a ¨ffentlichen Sektor den seit dem Jahr 2005 die Einstellungsverfahren im gesamten o mit anonymisierten Bewerbungsverfahren durchgef¨ uhrt. Dies ermutigte vermutlich ¨ berhaupt auf eine Stelle zu bewerben. In der Schweiz wureinige Kandidaten, sich u den durch ein Modellprojekt die Chancen von ausl¨ andischen Jugendlichen erh¨ oht, eine Lehrstelle zu finden. Die empirische Evidenz zu den resultierenden Effekten anonymisierter Bewerbungsverfahren ist jedoch insgesamt nach wie vor nicht ausreichend und ebenfalls nicht eindeutig. Vielfach l¨ asst sich keine Kausalit¨ at nachweisen. Der Einsatz anonymisierter Bewerbungsverfahren im Rahmen des in Deutschland geplanten Modellprojektes kann diesbez¨ uglich wertvolle Erkenntnisse liefern sowie ¨ ber die Wirkungsmechanismen dieses Verfahrens geben. Aufschluss u Mit Blick auf das in Deutschland geplante Modellprojekt, das von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) in Kooperation mit dem Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) durchgef¨ uhrt wird, k¨ onnen auf Grundlage der bisherigen internationalen Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren eine Reihe von Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Das Ziel ist es dabei, Fehler und Nachteile auszuschließen, die sich in anderen L¨ andern gezeigt haben. So erscheint es plausibel, ein Verfahren zu implementieren, bei dem statt der herk¨ ommlichen Bewerbungsunterlagen ein um kritische Merkmale bereinigtes, standardisiertes Formular verwendet wird. Nur auf Grundlage dieses Formulars f¨ allen dann die Personalverantwortli¨ ber eine Einladung zu einem Vorstellungsgespr¨ chen eine Entscheidung u ach. Zeug-
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nisse und Empfehlungsschreiben sind ebenfalls kein Bestandteil der Unterlagen, auf deren Grundlage diese Entscheidung getroffen wird. Die Identifikation der Bewerbenden erfolgt auf Grundlage eindeutiger, aber anonymer Bezeichnungen (z.B. Bewerbungsnummer). Neben dem Ziel, die praktische Einf¨ uhrung von anonymisierten Bewerbungsverfahren in Deutschland zu testen, k¨ onnen bei entsprechendem methodischen Vorgehen mit Hilfe des Modellprojektes auch belastbare Aussagen bez¨ uglich der Effektivit¨ at solcher Verfahren getroffen werden. Schließlich sollte es m¨ oglich sein, die Akzeptanz anonymisierter Bewerbungsverfahren durch deutsche Unternehmen bei einer erfolgreichen Durchf¨ uhrung des Modellprojektes deutlich zu erh¨ ohen und so eine Basis f¨ ur zuk¨ unftige, breitere Entwicklungen in Richtung eines solchen Vorgehens zu legen. Diskriminierung stellt nicht nur ein großes gesellschaftspolitisches Problem dar, sondern auch einen Verzicht auf wirtschaftliche Effizienz und bewirkt somit einen Wohlfahrtsverlust. Dennoch erscheint eine gesetzliche Regelung, die anonymisierte Bewerbungsverfahren verpflichtend vorschreibt, als zu weitreichend. Die Durchf¨ uhrung eines Modellpro¨ ber die Effektivit¨ jektes ist hingegen sinnvoll: Zum einen, um mehr u at und Praktikabilit¨ at dieser Verfahren in Erfahrung zu bringen, und zweitens, um diesbez¨ uglich ein Umdenken der Unternehmen hervorzurufen. Denn letztlich liegt es im eigenen Interesse eines jeden Unternehmens, offene Stellen mit den f¨ ahigsten Personen zu besetzen – unabh¨ angig von etwaigen Vorlieben oder Vorurteilen der Personalverantwortlichen. Insofern k¨ onnen anonymisierte Bewerbungsverfahren, falls diese effektiv Diskriminierung verhindern und praktikabel umzusetzen sind, insgesamt die wirtschaftliche Effizienz erh¨ ohen und die gesellschaftliche Wohlfahrt steigern. Unabh¨ angig vom Erfolg des geplanten Modellprojektes verdeutlicht die bereits ¨ffentliche Diskussion zu diesem Thema dessen Aktualit¨ einsetzende o at, Brisanz und Relevanz. In jedem Fall wird es auf diese Weise gelingen, sowohl Arbeitgebende und ¨ Arbeitnehmende als auch die interessierte Offentlichkeit f¨ ur das Problem der Diskriminierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu sensibilisieren. So kann mittel- bis langfristig auch das Ziel erreicht werden, die existierende strukturelle Diskriminierung in Deutschland abzubauen.



34



Literatur A Comp´etence Egale (2009). Rapport sur le CV anonyme – Contribution d’A Comp´etence Egale – 10.06.09. Aslund, O. and O. Nordstr¨ om Skans (2007). Do anonymous job application procedures level the playing field? IFAU Working Paper 2007:31, Institute for Labour Market Policy Evaluation (IFAU), Uppsala. AXA France (2009). AXA recrute plus de 2000 personnes en 2009. Pressemitteilung – M¨ arz 2009. Becker, G. S. (1971). The Economics of Discrimination (2nd ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago Press. Bertrand, M. and S. Mullainathan (2004). Are Emily and Greg more Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. American Economic Review 94(4), 991–1013. Bureau de l’int´egration des ´etrangers (2006). Bilan CV anonyme. http://www.ge.ch/integration/doc/campagnes/cv-anonyme/pv-bilan-cv-anonyme.pdf (letzter Zugriff: 22.07.2010). Carlsson, M. and D.-O. Rooth (2007). Evidence of Ethnic Discrimination in the Swedish Labor Market Using Experimental Data. Labour Economics 14(4), 716–729. Cediey, E. and F. Foroni (2008). Discrimination in Access to Employment on Grounds of Foreign Origin in France. International Migration Papers 85E, ILO International Migration Programme. Equal Employment Opportunity Commission (2009a). Starbucks Sued by EEOC for Disability Discrimination. Pressemitteilung – 03.09.2009. Equal Employment Opportunity Commission (2009b). Franke Foodservice Systems Settles EEOC Race Discrimination Lawsuit. Pressemitteilung – 26.03.2009. Equal Employment Opportunity Commission (2009c). Robertson Sanitation to Pay $475,000 in EEOC Lawsuit Charging it Failed to Hire Female Drivers. Pressemitteilung – 17.02.2009. Equal Employment Opportunity Commission (2010). Community College of Baltimore County to Pay $50,000 to Settle EEOC Age Discrimination Suit and Employee’s Retaliation Claims. Pressemitteilung – 21.06.2010. Gabler Wirtschaftslexikon (2010). Stichwort: Diskriminierungstheorien. Online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/6305/diskriminierungstheorien-v5.html (letzter Zugriff: 26.07.2010). Gemeinde Alphen am Rhein (2009). Pressemitteilung 14.10.2009. Gemeinde Nimwegen (2007). Evalutie “anonimiseren van sollicitatiebrieven” – 28.03.2007. Gemeinde Nimwegen (2008). Rapportage ’anonimiseren van sollicitatiebrieven’ – Evalutie eerste en tweede meting – 10.04.2008. Goldberg, A., D. Mourinho, and U. Kulke (1996). Labour Market Discrimination Against Foreign Workers in Germany. International Migration Paper 7, International Labor Office (ILO), Geneva. Goldin, C. and C. Rouse (2000). Orchestrating Impartiality: The Impact of “Blind” Auditions on Female Musicians. American Economic Review 90(4), 715–741.



35



Kaas, L. and C. Manger (2010). Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field Experiment. IZA Discussion Paper 4741, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. Kaufm¨ annischer Verband Schweiz (2008). Medienmitteilung 29.09.2008. Lumb, A. B. and A. Vail (2000). Difficulties with Anonymous Shortlisting of Medical School Applications and its Effects on Candidates with Non-European Names: Prospective Cohort Study. British Medical Journal 320, 82–85. Manpower (2007). Anoniem solliciteren: zinvol of wenselijk? Onderzoek onder werkgevers en consumenten – Juni 2007. Manpower (2008). Pressemitteilung 14.01.2008. Norsys (2009). Pressemitteilung 13.05.2009. Oreopoulos, P. (2009). Why do Skilled Immigrants Struggle in the Labor Market? A Field Experiment with Six Thousand Resumes. Working Paper 15036, National Bureau of Economic Research (NBER). Phelps, E. S. (1972). The Statistical Theory of Racism and Sexism. American Economic Review 62(4), 659–661. Pˆ ole Emploi (2009). Modalit´es de mise en oeuvre de l’exp´erimentation C.V. anonyme – Oktober 2009. Robert Half Finance & Accounting (2006). Unternehmen bevorzugen herk¨ ommlichen Lebenslauf. Pressemitteilung – August 2006. Selor (2010). http://www.selor.be/selordiversity.aspx (letzter Zugriff: 03.08.2010). Weitzel, T., W. K¨ onig, S. Laumer, A. Eckhardt, and A. von Stetten (2010a). Recruiting Trends 2010. Eine empirische Untersuchung mit den Top-1.000-Unternehmen aus Deutschland sowie den Top-300-Unternehmen aus den Branchen Automotive, Finanzdienstleistung und IT, Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS), Otto-FriedrichUniversit¨ at Bamberg, Goethe-Universit¨ at Frankfurt am Main, Monster Worldwide Deutschland GmbH, Bamberg und Frankfurt am Main. Weitzel, T., W. K¨ onig, S. Laumer, A. Eckhardt, and A. von Stetten (2010b). Recruiting Trends im Mittelstand 2010. Eine empirische Untersuchung mit 1.000 Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand, Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS), OttoFriedrich-Universit¨ at Bamberg, Goethe-Universit¨ at Frankfurt am Main, Monster Worldwide Deutschland GmbH, Bamberg und Frankfurt am Main. Wood, M., J. Hales, S. Perdon, T. Sejersen, and O. Hayllar (2009). A test for racial discrimination in recruitment practice in British cities. Research Report 607, Department for Work and Pensions.



Tabellenverzeichnis 1



Vergleich von Feldexperimenten zum Ausmaß der Diskriminierung . . . . . .



5



2



Internationale Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren . . . .



9



3



Methoden der Anonymisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



32



36



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Anonymisierte Bewerbungsverfahren - IZA - Institute of Labor Economics 

05.08.2010 - sind die Unterlagen ggf. um nicht geschlechtsneutrale Berufsbezeichnungen zu be- reinigen (z.B. Diplom-Kauffrau, Diplom-Kaufmann).










 


[image: alt]





LABOR ECONOMICS BORJAS SOLUTION 5 PDF 

Subprime Krise Der Mark To Model Ansatz Zur Bewertung Von Finanzinstrumenten, Kustom Talon. Radar Manual, and many other ebooks. Download: LABOR ...










 


[image: alt]





economics of floriculture pdf 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with economics of floriculture PDF. Ebook, include : Econometri










 


[image: alt]





Art Institute of Chicago 

PICASSO. PABLO. #1 |The Old Guitarist | 1903 | oil on panel. 123 x 83 cm | Art Institute of Chicago: Chicago, IL. #3 | L










 


[image: alt]





Awards Bewerbungsverfahren 

... bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist Ã¼ber das entsprechende Online- ... Das Auslandsstipendium wird umgehend auf ein Konto in Euroland Ã¼berwiesen. 5.










 


[image: alt]





Economics of Wound Care - MAFIADOC.COM 

Factors Impairing Healing. There are a number of factors that impair wound healing leading to further therapeutic interv










 


[image: alt]





Índice de Paz México - Institute for Economics and Peace 

Como señala el académico Luis Astorga en. “Seguridad, traficantes y militares”, respecto del discurso generalizado sobre










 


[image: alt]





NAFTA 20 Years Later - Peterson Institute for International Economics 

Twenty years ago, enactment of the North American Free Trade Agreement ... open trading and investment relationship, NAFTA is frequently invoked as a ...










 


[image: alt]





Nr. 39 Bauer, Liu - Institute for World Economics and International 

This became true in the mid-1950s, when Smith published his article in the Journal of Marketing ...... To attract heterosexual sight is my favorable feeling. 0.643.










 


[image: alt]





PROGRAMAPUENTE Topics of Rural Development Economics at ... 

Renewable and Sustainable Energy. Reviews, 22, 275–288. doi:10.1016/j.rser.2013.01.054. FAO. (2011). Save and Grow. Coll










 


[image: alt]





economics of hotel management 1st edition pdf 

Ebook PDF economics of hotel management 1st edition Download or Read ... Renaissance Our Schools At The Turn Of The Cent










 


[image: alt]





cyb,iza - Minsa 

TITO VILLAR CABEZAS. 4 ..... DORA MARGOT ..... VILLAR. CARRION. FREDDY EDISON. 40755126. C.S.. LUYA. Del 16 de mayo al 3










 


[image: alt]





Digital Resources Sampler Principles of Economics 

videos, worksheets, and projects easily found in the ... Assignment Generator .... Step 2: Coordinate All groups meet to










 


[image: alt]





economics of risky behavior and sensation seeking 

Read and Save Ebook economics of risky behavior and sensation seeking themenheft 6bd 232 2012 jahrbucher fur nationalokonomie und as PDF for free at ...










 


[image: alt]





economics marketing sales of agricultural pro pdf 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with economics marketing sales of agricultural pro PDF Ebook, include : Eczema Dermatitis, ...










 


[image: alt]





Page 1 ) MNNESOTADEPARTMENT OF LABOR 8 INDUSTRY ... 

Your employer must notify you in writing if you are covered by a CMCO. Cooperate with all requests for information Conce










 


[image: alt]





diptico linea IZA 20082010 

LÍNEA IZA. LÍNEA IZA. Stanfor S.R.L. Marcelo T. de ... 140. 80. TODAS LAS UNIDADES ESTÁN EXPRESADAS EN CENTÍMETROS. 693.










 


[image: alt]





Flexible Arbeitswelten - IZA 

AusgelÃ¶st durch TechnologiesprÃ¼nge, neue Arbeits-, Produktions- und Kommunikationsprozesse und verstÃ¤rkt durch die Finanzkrise verlieren viele Menschen die Orientierung und hinterfragen die bisherigen gesellschaftli- chen Werte. Die vor diesem Hin










 


[image: alt]





economics of the us commercial airline industry 

airline industry productivity technology and deregulation PDF Ebook, include : ... Edexcel Past Papers Solutions, Educat










 


[image: alt]





the economics of commodity trading firms - Trafigura 

SECTION II summarizes the various risks that commodity trading firms face. SECTION III .... resources to their highest value uses in response to price signals.










 


[image: alt]





The Value of Money - Mises Institute 

quantity theory of money in 1904-5, in his seminar at the ...... It has seemed best not to break the main course of the










 


[image: alt]





Page 1 STATE OF RHODE ISLAND DEPARTMENT OF LABOR ... 

If not fatal, the report shall be made within ten (10) days of the injury. An injured employee shall have the freedom to










 


[image: alt]





ignature redacted - DSpace@MIT - Massachusetts Institute of ... 

search, links, authoring, tags, extensions, and signals (McAfee, 2006). ..... materials in more than 50 countries and maintains trade relationships in approximately.










 


[image: alt]





CSAIL am Massachusetts Institute of Technology 

Director of Infrastructure am Massachusetts Institute of Technology. (MIT) Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. (CSAIL) in Cambridge, MA.










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














